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A Problem 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat mit zwei Beschlüssen vom 4. Mai 2020 zur Besoldung der 
Richterinnen und Richter sowie Staatsanwältinnen und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen 
(2 BvL 6/17 u.a.) und Berlin (2 BvL 4/18) seine Rechtsprechung zur Amtsangemessenheit der 
Alimentation von Beamten- und Richterfamilien hinsichtlich des erforderlichen Mindestab-
stands der Nettoalimentation zum grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarf weiterentwickelt.  
 
In dem Verfahren zur nordrhein-westfälischen Besoldung (2 BvL 6/17 u.a.) hat es die Maß-
stäbe zur Ermittlung der Wahrung des erforderlichen Mindestabstandes der Nettoalimentation 
kinderreicher Familien konkretisiert und entschieden, dass die Besoldung der nordrhein-west-
fälischen Richterinnen und Richter in der Besoldungsgruppe R 2 mit drei Kindern im Jahr 2013 
und mit vier Kindern in den Jahren 2014 und 2015 nicht amtsangemessen und mit dem aus 
Artikel 33 Absatz 5 des Grundgesetzes abgeleiteten Alimentationsprinzip unvereinbar war. Der 
nordrhein-westfälische Gesetzgeber wurde verpflichtet, bis zum 31. Juli 2021 eine verfas-
sungskonforme Regelung zu treffen. Der Landesgesetzgeber ist dieser Verpflichtung mit dem 
Gesetz zur Anpassung der Alimentation kinderreicher Familien sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften vom 14. September 2021 (GV. NRW. S. 1075) nachgekommen. 
 
Mit seinem Beschluss zur Berliner Besoldung hat das Bundesverfassungsgericht (2 BvL 4/18) 
konkrete Vorgaben zur Bemessung der erforderlichen Mindestalimentation der vierköpfigen 
Beamten- und Richterfamilien gemacht und entschieden, die Besoldung der Richterinnen und 
Richter im Land Berlin der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 sowie 
der Besoldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 sei ebenfalls nicht amtsangemessen gewesen. Der 
Beschluss bindet unmittelbar nur das Land Berlin. Die materiell-rechtlichen Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts zur Bemessung der verfassungsrechtlich gebotenen Mindestalimen-
tation sind jedoch gleichermaßen vom nordrhein-westfälischen Besoldungsgesetzgeber zu be-
achten. 
 
Ungeachtet dessen sieht sich die Verwaltung vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des 
demografischen Wandels fortwährend mit neuen Herausforderung konfrontiert. Durch die fort-
schreitende Digitalisierung und ihren Einzug in nahezu alle Arbeitsbereiche steigen die Anfor-
derungen an die Beamtinnen und Beamten stetig. Die bisherige Besoldungsstruktur in den 
Ämtern der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt trägt diesem Umstand insbesondere mit 
Blick auf die kurz- und mittelfristige Entwicklungen durch die Einführung elektronischer Akten-
systeme nicht hinreichend Rechnung. Zudem steht die Verwaltung auf dem Arbeitsmarkt in 
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einem sich auch aufgrund des demografischen Wandels künftig weiter verschärfendem Wett-
bewerb um die besten Köpfe. Zur Anpassung der Besoldungsstruktur an die künftigen Her-
ausforderungen und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit ist neben den bereits erfolgten Maß-
nahmen zur Attraktivitätssteigerung eine Stärkung der Besoldungsstruktur erforderlich. 
 
B  Lösung 
 
Die vom Bundesverfassungsgericht in seinem Beschluss zur Berliner Besoldung vom 4. Mai 
2020 (2 BvL 4/18) entwickelten Grundsätze zur Alimentation von vierköpfigen Beamten- und 
Richterfamilien gelten gleichermaßen für die Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter, 
denen ein entsprechender Alimentationsanspruch nach dem nordrhein-westfälischen Landes-
recht zusteht. Durch den Gesetzentwurf wird der Familienzuschlag der Stufen 2 und 3 daher 
zum 1. Dezember 2022 neu strukturiert und für alle Besoldungsordnungen und -gruppen, über 
die im Entwurf für ein Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vorgese-
hene Anpassung hinaus, erhöht. Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 30. November 2022 
wird den Familien mit einem oder zwei im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kindern 
ein entsprechender regionaler Ergänzungszuschlag gewährt. Für die Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger erfolgt eine entsprechende Anpassung. 
 
Zur Anpassung an die gestiegenen Anforderungen an die Beamtinnen und Beamten sieht der 
Gesetzentwurf rückwirkend zum 1. Januar 2022 folgende strukturelle Änderungen zur Stär-
kung der Besoldungsstruktur vor: 
 

• Streichung der ersten beiden Erfahrungsstufen in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 10, 
 

• Ausweitung der Amtszulage in Höhe von 81,49 Euro auf alle Beamtinnen und Beamten 
der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt in der Besoldungsgruppe A 5 und den Beför-
derungsämtern der Besoldungsgruppe A 6 sowie 

 

• Ausbringung einer Strukturzulage für Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, 
erstes Einstiegsamt in Höhe von 10,00 Euro und Erhöhung der Strukturzulage für Beam-
tinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt in den Besoldungsgrup-
pen A 6 bis A 8 auf einheitlich 80,00 Euro. 

 
Darüber hinaus soll die von der Beihilfe einbehaltene Kostendämpfungspauschale für alle Be-
soldungsgruppen aller Besoldungsordnungen vollständig abgeschafft werden. Da nach gel-
tendem Recht in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 keine Kostendämpfungspauschale von 
der Beihilfe einbehalten wird, soll den Beihilfeberechtigten dieser Besoldungsgruppen zum 
Ausgleich ein steuerfreier Zuschuss zur Krankenversicherung in Höhe von monatlich 12,50 
Euro ab dem 1. Januar 2022 gewährt werden. 
 
C  Alternativen  
 
Keine. 
 
D  Kosten  
 
Durch die Neuregelung der Alimentation von Familien mit einem oder zwei Kindern entstehen 
für den Landeshaushalt ab dem Jahr 2022 Mehrausgaben von jährlich rd. 445,3 Mio. Euro. 
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Die Gewährung der Amtszulage für alle Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 5 
und A 6 in der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt, die Einführung bzw. Erhöhung der 
Strukturzulage in der Laufbahngruppe 1 sowie die Streichung der jeweils ersten zwei Erfah-
rungsstufen in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 führen ab dem Jahr 2022 für den Lan-
deshaushalt zu jährlichen Mehrausgaben in Höhe von rd. 14 Mio. Euro. 
 
Die Abschaffung der beihilferechtlichen Kostendämpfungspauschale sowie die Einführung des 
Zuschusses zur Krankenversicherung führen für den Landeshaushalt ab dem Jahr 2022 zu 
jährlichen Mehrausgaben in Höhe von rd. 60,3 Mio. Euro. 
 
E  Zuständigkeit  
 
Zuständig ist das Ministerium der Finanzen. 
 
F  Auswirkungen auf die Selbstverwaltung und die Finanzlage der Gemeinden und Ge-

meindeverbände  
 
Für die übrigen Dienstherren des Landes Nordrhein-Westfalen treten Mehrausausgaben in 
Abhängigkeit von der Anzahl der jeweils Anspruchsberechtigten ein. Im Übrigen entstehen 
keine Mehrausgaben.  
 
G  Finanzielle Auswirkungen auf die Unternehmen und die privaten Haushalte  
 
Die vorgesehenen Maßnahmen werden keine wesentlichen Änderungen von Angebots- und 
Nachfragestrukturen zur Folge haben, die Auswirkungen auf Einzelpreise und Preisniveau, 
haben könnten. Zusätzliche Kosten für Unternehmen entstehen nicht.  
 
H  Geschlechterdifferenzierte Betrachtung der Auswirkungen des Gesetzes  
 
Das Gesetz hat keine geschlechterspezifischen Auswirkungen.  
 
I  Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung (im Sinne der Nachhaltigkeitsstra-

tegie NRW) 
 
Das Gesetz hat keine mittel- oder langfristigen Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung 
im Land Nordrhein-Westfalen. Konflikte mit anderen Zielen der Nachhaltigkeitsstrategie des 
Landes Nordrhein-Westfalen bestehen nicht.  
 
J  Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 
 
Das Gesetz hat keine spezifischen Auswirkungen auf Menschen mit Behinderung.  
 
K  Auswirkungen auf das E-Government und die Digitalisierung von Staat und Verwal-

tung  
 
Das Gesetz hat keinen spezifischen Bezug zu Themen des E-Governments oder der Digitali-
sierung von Staat und Verwaltung. Die gesetzlichen Regelungen wirken sich weder auf Berei-
che des E-Governments noch auf bestehende oder geplante Digitalisierungsaktivitäten und  
-prozesse im Land Nordrhein-Westfalen aus. 
 
 
 
 



LANDTAG NORDRHEIN-WESTFALEN - 17. Wahlperiode Drucksache 17/16324 

 
 

4 

L Befristung 
 
Das in Artikel 3 normierte Gesetz zur Überleitung von Beamtinnen und Beamten der Besol-
dungsgruppen A 5 bis A 10 tritt ausweislich seines § 4 am 31. Dezember 2024 außer Kraft.  
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G e g e n ü b e r s t e l l u n g 

 
Gesetzentwurf der Landesregierung  
 

 Auszug aus den geltenden Gesetzesbe-
stimmungen  
 

Gesetz zur Anpassung der Alimentation 
von Familien sowie zur Änderung weite-

rer dienstrechtlicher Vorschriften 
 

  

Artikel 1 
Änderung des 

Landesbesoldungsgesetzes 
 

Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S. 642), das 
zuletzt durch Artikel X des Gesetzes vom 
[Einfügen: Datum und Fundstelle des 
Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und 
Versorgungsbezüge 2022 sowie zur 
Änderung weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen] 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Besoldungsgesetz für das Land  

Nordrhein-Westfalen 
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG 

NRW) 

1.  Die Inhaltsübersicht wird wie folgt ge-
ändert: 

 
a)  Nach der Angabe zu § 71a wird fol-

gende Angabe eingefügt: 
 

„§ 71b  Regionaler Ergänzungs-
zuschlag“. 

 
b)  Der Angabe zu Anlage 17 wird fol-

gende Angabe angefügt: 
 

„Anlage 18: Regionaler Ergän-
zungszuschlag“. 

 

  

2.  § 47 wird wie folgt geändert: 
 
 
 
 
 

a)  Buchstabe a wird durch die folgen-
den Buchstaben a und b ersetzt: 

 
„a) Beamtinnen und Beamte der 

Laufbahngruppe 1 mit dem 
Einstiegsamt der Besoldungs-
gruppe A 5, 

 

 § 47  
Strukturzulage 

 
Eine das Grundgehalt ergänzende ruhegeh-
altfähige Strukturzulage nach der Anlage 14 
erhalten 
 
 
 
a)  Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-

gruppe 1 mit dem Einstiegsamt der Be-
soldungsgruppe A 6 und mit dem Ein-
stiegsamt der Besoldungsgruppe A 7 
(technischer Dienst, allgemeiner 
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b) Beamtinnen und Beamte der 
Laufbahngruppe 1 mit dem 
Einstiegsamt der Besoldungs-
gruppen A 6, A 7 oder A 8 

 
aa) in den Besoldungsgrup-

pen A 6 bis A 8, 
 
bb)  in den Besoldungsgrup-

pen A 9 und A 10,“. 
 
 

b) Die bisherigen Buchstaben b und c 
werden die Buchstaben c und d. 

 

Vollzugsdienst bei den Justizvollzugs-
anstalten, Vollzugsdienst in Unterbrin-
gungseinrichtungen des Abschiebungs-
haftvollzugs, technischer Feuerwehr-
dienst) sowie Gerichtsvollzieherinnen 
und Gerichtsvollzieher 

 
aa)  in den Besoldungsgruppen A 6 bis 

A 8, 
bb)  in den Besoldungsgruppen A 9 

und A 10, 
 

b)  Beamtinnen und Beamte der Laufbahn-
gruppe 2 mit dem Einstiegsamt der Be-
soldungsgruppen A 9 oder A 10 und 
ihnen gleichgestellte Beamtinnen und 
Beamte sowie Amtsanwältinnen und 
Amtsanwälte, 

 
c)  Beamtinnen und Beamte des Verwal-

tungsdienstes der Laufbahngruppe 2 
mit dem Einstiegsamt A 13 einschließ-
lich der Beamtinnen und Beamten be-
sonderer Fachrichtungen, Studienrätin-
nen und Studienräte, Akademische Rä-
tinnen auf Zeit und Akademische Räte 
auf Zeit sowie Polizeivollzugsbeamtin-
nen und Polizeivollzugsbeamte in der 
Besoldungsgruppe A 13. 

 
3.  Nach § 71a wird folgender § 71b einge-

fügt: 
 

„§ 71b 
Regionaler Ergänzungszuschlag 

 
(1) Beamtinnen, Beamten, Richterinnen 
und Richtern wird im Zeitraum vom 
1. Januar 2022 bis zum 30. November 
2022 für Zeiten, in denen ihnen ein An-
spruch auf Familienzuschlag der Stufen 
2 oder 3 nach § 42 oder auf den Unter-
schiedsbetrag für ein oder zwei berück-
sichtigungsfähige Kinder nach § 43 Ab-
satz 3 zusteht, ein regionaler Ergän-
zungszuschlag nach der Anlage 18 zu 
diesem Gesetz gewährt. Der Ergän-
zungszuschlag wird mit den Bezügen 
für den Monat Dezember 2022 zur Aus-
zahlung gebracht. Seine Höhe richtet 
sich nach der Stufe des Familienzu-
schlags, die den Familienverhältnissen 
der Beamtin, des Beamten, der 
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Richterin oder des Richters entspricht 
und nach der Mietenstufe, der die Ge-
meinde, in der die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder Richter mit Haupt-
wohnsitz gemeldet ist, zugeordnet ist 
nach § 38 Nummer 2 des Wohngeldge-
setzes vom 24. September 2008 (BGBl. 
I S. 1856 in Verbindung mit der Anlage 
zur Wohngeldverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2722) in der je-
weils geltenden Fassung. 
 
(2) Ist die Beamtin, der Beamte, die 
Richterin oder der Richter nicht mit 
Hauptwohnsitz im Inland gemeldet, ist 
für die Bemessung des Ergänzungszu-
schlags die Mietenstufe maßgeblich, 
der die Gemeinde am dienstlichen 
Wohnsitz (§ 18) der Beamtin, des Be-
amten, der Richterin oder des Richters 
zugeordnet ist. Verfügt die Beamtin, der 
Beamte, die Richterin oder der Richter 
über keinen dienstlichen Wohnsitz im 
Inland, tritt an die Stelle des dienstlichen 
Wohnsitzes der Dienstsitz der obersten 
Dienstbehörde der Beamtin, des Beam-
ten, der Richterin oder des Richters.  

 
(3) Für die Bestimmung der Mietenstufe 
nach Absatz 1 oder Absatz 2 sind die je-
weiligen Verhältnisse am Ersten eines 
Monats maßgeblich.  
 
(4) Sind im Zeitraum vom 1. Januar 
2022 bis zum 30. November 2022 ver-
schiedene Mietenstufen für die Bestim-
mung der Höhe des regionalen Ergän-
zungszuschlags maßgeblich, kann die 
nach § 85 zuständige Behörde bei der 
Festsetzung des regionalen Ergän-
zungszuschlags für den gesamten Zeit-
raum den Wohnsitz nach Absatz 1 oder 
2 zum Zeitpunkt der Feststellung des 
Wohnsitzes zugrunde legen. Auf Antrag 
der oder des Anspruchsberechtigten er-
folgt die Festsetzung des regionalen Er-
gänzungszuschlags nach der jeweiligen 
Mietenstufe gemäß Absatz 3. Die An-
tragstellerin oder der Antragssteller hat 
die erforderlichen Nachweise beizubrin-
gen.  
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(5) Die oder der Anspruchsberechtige 
ist verpflichtet, bei der Feststellung des 
für die Bestimmung der Mietenstufe je-
weils maßgeblichen Wohnsitzes mitzu-
wirken. Die nach § 85 zuständigen Be-
hörden werden ermächtigt, zum Zwecke 
der Festsetzung des regionalen Ergän-
zungszuschlags folgende Daten bei den 
Meldebehörden abzufragen: 

 
1.  Familienname, 
2.  frühere Namen, 
3.  Vornamen unter Kennzeichnung 

des gebräuchlichen Vornamens,  
4.  Geburtsdatum und -ort, 
5.  derzeitige Anschriften oder Weg-

zugsanschrift, gekennzeichnet 
nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6.  Tag des Ein- und Auszugs, 
7.  Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

 
Die Abfrage darf auch in Form eines Da-
tenabgleichs aus Anlass der erstmali-
gen Festsetzung des regionalen Ergän-
zungszuschlags sowie zum Zwecke der 
Überprüfung der Voraussetzungen des 
regionalen Ergänzungszuschlags erfol-
gen. Bei dem Datenabruf sind Anlass 
und Zweck der Abfrage, das Aktenzei-
chen, der Datenempfänger sowie die 
abgefragten Daten anzugeben. Das für 
Finanzen zuständige Ministerium kann 
das Nähere durch Rechtsverordnung  
regeln.“ 

 
4.  In der Anlage 1 werden die Gliede-

rungseinheiten „Besoldungsgruppe 
A 5“, „Besoldungsgruppe A 6“ und „Be-
soldungsgruppe A 7“ wie folgt gefasst: 

 
„Besoldungsgruppe A 5 
 
Justizoberwachtmeisterin, Justizober-
wachtmeister 1 )  
 
Oberamtsmeister in,  
Oberamtsmeister 1 )  

 

 

 

1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 
14. 
 

 Anlage 1 
 

Landesbesoldungsordnung A 
 

 
Besoldungsgruppe A 5  
 
Oberwachtmeisterin, Oberwachtmeister 1)  
 
E r s t e H a u p t w a c h t m e i s t e r i n,  
E r s t e r H a u p t w a c h t m e i s t e r 1) 2)  
 
Hauptwartin, Hauptwart 1) 2)  
 
Justizoberwachtmeisterin, Justizoberwacht-
meister 3)  

 

Landgestüthauptwärterin,  
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Besoldungsgruppe A 6 
 
Justizhauptwachtmeisterin, Justiz-
hauptwachtmeister 1) 
 
Landgestüthauptwärterin, Landgestüt-
hauptwärter 
 
Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 
2) 
 
Sekretärin, Sekretär 3 )  4 )  
 
Werkmeisterin, Werkmeister  
 
 
 
 
 
1) Erhält eine Amtszulage nach An-
lage 14. 
2) Soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 7. 
3) Als Einstiegsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstieg-
samt sowie als Beförderungsamt für 
Laufbahnen der Laufbahngruppe 1, ers-
tes Einstiegsamt. 
4) Erhält im Beförderungsamt für Lauf-
bahnen der Laufbahngruppe 1, erstes 
Einstiegsamt eine Amtszulage nach An-
lage 14.“ 

 
 
 
 

Landgestüthauptwärter  
 
O b e r a m t s m e i s t e r i n,  
O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4)  
 
Sattelmeisterin, Sattelmeister  
 
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14.  
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6.  
3) Erhält in der Laufbahn des Justizwacht-
meisterdienstes eine Amtszulage nach An-
lage 14. Neben der Amtszulage steht eine 
Amtszulage nach der Fußnote 1) nicht zu.  
4) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14, 
wenn im Sitzungsdienst der Gerichte einge-
setzt.  
 
Besoldungsgruppe A 6  
 
E r s t e H a u p t w a c h t m e i s t e r i n,  
E r s t e r H a u p t w a c h t m e i s t e r 1)  
 
H a u p t w a r t i n, H a u p t w a r t 1)  
 
Justizhauptwachtmeisterin, Justizhaupt-
wachtmeister 2)  
 
Landgestüthauptwärterin, Landgestüthaupt-
wärter 3)  
 
Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 4)  
 
S e k r e t ä r i n, S e k r e t ä r 5) 6)  
 
W e r k m e i s t e r i n, W e r k m e i s t e r  
 
1) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. 
Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der 
Planstellen der Laufbahngruppe 1, erstes 
Einstiegsamt.  
2) Erhält in der Laufbahn des Justizwacht-
meisterdienstes eine Amtszulage nach An-
lage 14.  
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 5. 
Für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl der 
Planstellen im Gestütwärterdienst.  
4) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7.  
 
5) Als Einstiegsamt für Laufbahnen der Lauf-
bahngruppe 1, zweites Einstiegsamt sowie 
als Beförderungsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt.  
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Besoldungsgruppe A 7 
 
Brandmeisterin, Brandmeister 1) 
 
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster 
Justizhauptwachtmeister 2) 
 
 
 
Krankenschwester, Krankenpfleger 1) 
 
Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 
3) 
 
Obersekretärin, Obersekretär 4)  5 )  
 
 
Oberwerkmeister in,  Oberwerk-
meister 6 )  7 )  
 
Stationsschwester, Stationspfleger 8) 
 
1) Als Einstiegsamt. 
2) Als Beförderungsamt der Laufbahn-
gruppe 1, erstes Einstiegsamt für die 
Laufbahn des Justizwachtmeisterdiens-
tes. Erhält eine Amtszulage nach An-
lage 14.  
3) Soweit nicht in der Besoldungs-
gruppe A 6. 
4) Auch als Einstiegsamt für Laufbahnen 
der Laufbahngruppe 1, zweites Ein-
stiegsamt der technischen Dienste. 
5) Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 
1, zweites Einstiegsamt für die Lauf-
bahn des allgemeinen Vollzugsdienstes 
bei den Justizvollzugsanstalten. Auch 
als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt für die Laufbahn 
des allgemeinen Vollzugsdienstes in 
besonderen Abschiebungshafteinrich-
tungen. 
6) Auch als Einstiegsamt. 
7) Als Einstiegsamt für die Laufbahn des 
Werkdienstes bei den Justizvollzugsan-
stalten. 
8) Erhält eine Amtszulage nach An-
lage 14.“ 

 

6) In der Laufbahngruppe 1, erstes Einstieg-
samt für bis zu 20 Prozent der Gesamtzahl 
der Planstellen.  
 
Besoldungsgruppe A 7  
 
Brandmeisterin, Brandmeister 1)  
 
Erste Justizhauptwachtmeisterin, Erster Jus-
tizhauptwachtmeister 2) 

− als Leiterin oder Leiter einer Justizwacht-
meisterei –  
 
Krankenschwester, Krankenpfleger 1)  

 
Obersattelmeisterin, Obersattelmeister 3)  
 
 
O b e r s e k r e t ä r i n, O b e r s e k r e t ä r 
4) 5)  

 
O b e r w e r k m e i s t e r i n, O b e r w e r k 
m e i s t e r 6) 7)  
 
Stationsschwester, Stationspfleger 8)  
 
1) Als Einstiegsamt.  
2) Als Beförderungsamt der Laufbahngruppe 
1, erstes Einstiegsamt für die Laufbahn des 
Justizwachtmeisterdienstes. Nur in Fällen 
von besonderer Bedeutung. Erhält eine 
Amtszulage nach Anlage 14. 
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6. 
 
4) Auch als Einstiegsamt für Laufbahnen der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt der 
technischen Dienste.  
5) Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1, 
zweites Einstiegsamt für die Laufbahn des 
allgemeinen Vollzugsdienstes bei den Justiz-
vollzugsanstalten. Auch als Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt für 
die Laufbahn des allgemeinen Vollzugs-
dienstes in besonderen Abschiebungs-
hafteinrichtungen.  
 
6) Auch als Einstiegsamt.  
 
7) Als Einstiegsamt für die Laufbahn des 
Werkdienstes bei den Justizvollzugsanstal-
ten.  
8) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 14.  
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5.  Die Anlagen 6, 14 und 16 erhalten die 
aus den Anhängen 1 bis 3 zu diesem 
Gesetz ersichtlichen Fassungen. 

 

  

6.  Der Anlage 17 wird die Anlage 18 aus 
dem Anhang 4 zu diesem Gesetz ange-
fügt. 

 

  

Artikel 2 
Änderung des  

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
 
Das Landesbeamtenversorgungsgesetz 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom [Einsetzen: Datum und Fund-
stelle des Gesetzes zur Anpassung der 
Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie 
zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vor-
schriften im Land Nordrhein-Westfalen] ge-
ändert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Beamtenversorgungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – 

LBeamtVG NRW) 

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der 
Angabe zu § 93b folgende Angabe ein-
gefügt: 

 
„§ 93c Regionaler Ergänzungszu-

schlag“ 
 

  

2.  Nach § 93b wird folgender § 93c einge-
fügt: 

 
„§ 93c 

Regionaler Ergänzungszuschlag 
 
 (1) Versorgungsberechtigten wird im 

Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 
30. November 2022 für Zeiten, in denen 
ihnen ein Anspruch auf Familienzu-
schlag der Stufen 2 oder 3 nach § 58 
Absatz 1 in Verbindung mit § 42 des 
Landesbesoldungsgesetzes oder auf 
den Unterschiedsbetrag für ein oder 
zwei berücksichtigungsfähige Kinder 
nach § 58 in Verbindung mit § 43 Absatz 
3 des Landesbesoldungsgesetzes zu-
steht, ein regionaler Ergänzungszu-
schlag nach der Anlage 18 des Landes-
besoldungsgesetzes gewährt. § 71b 
des Landesbesoldungsgesetzes gilt 
entsprechend, soweit nachfolgend 
nichts Abweichendes bestimmt ist.  
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 (2) Ist die oder der Versorgungsberech-
tigte nicht mit Hauptwohnsitz im Inland 
gemeldet, ist für die Bemessung des Er-
gänzungszuschlags die Mietenstufe 
maßgeblich, der die Gemeinde am 
Dienstsitz der obersten Dienstbehörde 
der oder des Versorgungsberechtigten 
nach § 38 Nummer 2 des Wohngeldge-
setzes vom 24. September 2008 (BGBl. 
I S. 1856 in Verbindung mit der Anlage 
zur Wohngeldverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. Ok-
tober 2001 (BGBl. I S. 2722) in der je-
weils geltenden Fassung zugeordnet 
wird. 

 
 (3) Die oder der Versorgungsberech-

tigte ist verpflichtet, bei der Feststellung 
des für die Bestimmung der Mietenstufe 
jeweils maßgeblichen Wohnsitzes mit-
zuwirken. Die nach § 57 für die Festset-
zung der Versorgung zuständigen Be-
hörden werden ermächtigt, zum Zwecke 
der Festsetzung des regionalen Ergän-
zungszuschlags folgende Daten bei den 
Meldebehörden abzufragen: 

 
1.  Familienname, 
2.  frühere Namen, 
3.  Vornamen unter Kennzeichnung 

des gebräuchlichen Vornamens,  
4. Geburtsdatum und -ort, 
5.  derzeitige Anschriften oder Weg-

zugsanschrift, gekennzeichnet 
nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6.  Tag des Ein- und Auszugs, 
7.  Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

 
 Die Abfrage darf auch in Form eines Da-

tenabgleichs aus Anlass der erstmali-
gen Festsetzung des regionalen Ergän-
zungszuschlags sowie zum Zwecke der 
Überprüfung der Voraussetzungen des 
regionalen Ergänzungszuschlags erfol-
gen. Bei dem Datenabruf sind Anlass 
und Zweck der Abfrage, das Aktenzei-
chen, der Datenempfänger sowie die 
abgefragten Daten anzugeben. Das für 
Finanzen zuständige Ministerium kann 
das Nähere durch Rechtsverordnung 
regeln.“ 
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Artikel 3 
Gesetz zur Überleitung von Beamtinnen 
und Beamten der Besoldungsgruppen 

A 5 bis A 10 
 

  

§ 1  
Überleitung von Beamtinnen und Beam-
ten der Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 

in die Einstiegserfahrungsstufen der 
Grundgehaltstabelle 

 
(1) Beamtinnen und Beamte der Besol-
dungsgruppen A 5 bis A 10, die am Tag vor 
dem Inkrafttreten des Artikels 1 der ersten  
oder zweiten Erfahrungsstufe der Grundge-
haltstabelle zur Landesbesoldungsordnung 
A (Anlage 6) des Landesbesoldungsgeset-
zes zugeordnet waren, werden in die erste 
mit einem Grundgehaltsbetrag ausgewie-
sene Erfahrungsstufe der entsprechenden 
Besoldungsgruppe übergeleitet. 

 
(2) Ausgehend vom Zeitpunkt der Überlei-
tung nach Absatz 1 beginnt der Aufstieg in 
der Erfahrungsstufe nach § 29 Absatz 2 Satz 
3 und § 29 Absatz 3 Satz 1 des Landesbe-
soldungsgesetzes. Im Übrigen bleibt § 29 
des Landesbesoldungsgesetzes unberührt. 

 
(3) Absatz 1 gilt entsprechend für Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungs-
empfänger. 
 

  

§ 2 
Überleitung von Beamtinnen und Beam-
ten der Besoldungsgruppe A 5 in Ämter 
der Besoldungsgruppe A 5 mit Amtszu-

lage 
 

Beamtinnen und Beamte  
 
1.  mit dem Amt „Justizoberwachtmeisterin, 

Justizoberwachtmeister 3)“ der Besol-
dungsgruppe A 5 (mit Amtszulage) der 
Landesbesoldungsordnung A des Lan-
desbesoldungsgesetzes werden in das 
Amt „Justizoberwachtmeisterin, Justiz-
oberwachtmeister 1)“ der Besoldungs-
gruppe A 5 (mit Amtszulage) der Lan-
desbesoldungsordnung A des Landes-
besoldungsgesetzes, 
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2.  mit dem Amt „O b e r a m t s m e i s t e 
r i n, O b e r a m t s m e i s t e r 2)“ der 
Besoldungsgruppe A 5 der Landesbe-
soldungsordnung A des Landesbesol-
dungsgesetzes werden in das Amt  
„O b e r a m t s m e i s t e r i n,  
O b e r a m t s m e i s t e r 1)“ der Besol-
dungsgruppe A 5 (mit Amtszulage) der 
Landesbesoldungsordnung A des Lan-
desbesoldungsgesetzes, 

 
3.  mit dem Amt „O b e r a m t s m e i s t e 

r i n, O b e r a m t s m e i s t e r 2) 4)“ der 
Besoldungsgruppe A 5 (mit Amtszu-
lage) der Landesbesoldungsord-
nung A des Landesbesoldungsgeset-
zes werden in das Amt „O b e r a m t s 
m e i s t e r i n, O b e r a m t s m e i s t e 
r 1)“ der Besoldungsgruppe A 5 (mit 
Amtszulage) der Landesbesoldungs-
ordnung A des Landesbesoldungsge-
setzes  

 
übergeleitet und in eine entsprechende Plan-
stelle eingewiesen. 
 

§ 3 
Überleitung von Beamtinnen und  

Beamten der Besoldungsgruppe A 6 in 
Ämter der Besoldungsgruppe A 6 mit  

Amtszulage 
 

Beamtinnen und Beamte  
 
1.  mit dem Amt „Justizhauptwachtmeiste-

rin, Justizhauptwachtmeister 2)“ der Be-
soldungsgruppe A 6 (mit Amtszulage) 
der Landesbesoldungsordnung A des 
Landesbesoldungsgesetzes werden in 
das Amt „Justizhauptwachtmeisterin, 
Justizhauptwachtmeister 1)“ der Besol-
dungsgruppe A 6 (mit Amtszulage) der 
Landesbesoldungsordnung A des Lan-
desbesoldungsgesetzes, 

 
2.  mit dem Amt „S e k r e t ä r i n, S e k r e 

t ä r 5) 6)“ der Besoldungsgruppe A 6 der 
Landesbesoldungsordnung A des Lan-
desbesoldungsgesetzes werden in das 
Amt „S e k r e t ä r i n, S e k r e t ä r 3) 4)“ 
der Besoldungsgruppe A 6 (mit Amtszu-
lage) der Landesbesoldungsordnung A 
des Landesbesoldungsgesetzes 
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übergeleitet und in eine entsprechende Plan-
stelle eingewiesen. 
 

§ 4 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Ja-
nuar 2022 in Kraft. Es tritt am 31. Dezember 
2024 außer Kraft. 

 

  

Artikel 4 
Änderung des Landesbeamtengesetzes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Gesetz über die Beamtinnen und Beam-

ten des Landes Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtengesetz - LBG NRW) 

 
§ 75  

Beihilfen in Geburts-, Krankheits-, 
Pflege- und Todesfällen 

 
(1) Beihilfeberechtigt sind 
 
1.  Beamtinnen und Beamte mit Anspruch 

auf Besoldung, 
2.  Versorgungsempfängerinnen und Ver-

sorgungsempfänger, versorgungsbe-
rechtigte Witwen oder Witwer und ihre 
versorgungsberechtigten Kinder sowie 
hinterbliebene eingetragene Lebens-
partnerinnen oder Lebenspartner, 

3.  frühere Beamtinnen und Beamte mit 
Anspruch auf einen Unterhaltsbeitrag  
oder Übergangsgeld nach dem Landes-
beamtenversorgungsgesetz und 

4.  frühere Beamtinnen und Beamte auf 
Zeit während des Anspruchs von Über-
gangsgeld nach dem Landesbeamten-
versorgungsgesetz. 

 
(2) Beihilfeberechtigte nach Absatz 1 erhal-
ten für sich und für ihre nicht selbst beihilfe-
berechtigten Ehegattinnen und Ehegatten  
oder für ihre nicht selbst beihilfeberechtigten 
eingetragenen Lebenspartnerinnen und Le-
benspartner, wenn deren Einkünfte nach § 2 
Absatz 2 und 5a des Einkommensteuerge-
setzes vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I 
S. 3366, 3862) in der jeweils geltenden Fas-
sung im Jahr vor Entstehen der Aufwendun-
gen 20 000 Euro nicht übersteigen, sowie für 
ihre nicht selbst beihilfeberechtigten berück-
sichtigungsfähigen Kinder Beihilfen als Er-
gänzung zu der aus den laufenden Bezügen 
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zu bestreitenden Eigenvorsorge. Den Ein-
künften nach Satz 1 werden hinzugerechnet: 
 
1.  die Differenz zwischen dem Besteue-

rungs- oder Ertragsanteil nach § 22 
Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a des Ein-
kommensteuergesetzes und dem Brut-
tobetrag bei erstmaligem Rentenbezug 
ab dem 1. Januar 2022 und 

2.  ausländische Einkünfte im Sinne von 
§ 34d des Einkommensteuergesetzes, 
die nicht in Satz 1 enthalten sind. Ziffer 
1 gilt entsprechend. 

 
Der Betrag nach Satz 1 wird regelmäßig im 
gleichen Verhältnis, wie sich der Rentenwert 
West erhöht, angepasst und auf volle Euro 
aufgerundet. Die Anpassung erfolgt erstmals 
ab einer Rentenerhöhung West im Kalender-
jahr 2022 mit Wirkung für das auf die Ren-
tenerhöhung folgende Kalenderjahr. Soweit 
die selbst beihilfeberechtigte Ehegattin, der 
selbst beihilfeberechtigte Ehegatte, die ein-
getragene Lebenspartnerin oder der einge-
tragene Lebenspartner der Beamtin oder des 
Beamten als Tarifbeschäftigte oder Tarifbe-
schäftigter mit weniger als der regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit beschäftigt ist, er-
hält die Beihilfeberechtigte oder der Beihilfe-
berechtigte keinen Ausgleich für die auf 
Grund der Teilzeitbeschäftigung reduzierte 
Beihilfe der Ehegattin, des Ehegatten, der 
eingetragenen Lebenspartnerin oder des 
eingetragenen Lebenspartners. 
 
(3) Beihilfeberechtigte erhalten Beihilfen zu 
der Höhe nach angemessenen Aufwendun-
gen für medizinisch notwendige Maßnah-
men, deren Wirksamkeit und therapeutischer 
Nutzen nachgewiesen sind 
 
1.  zur Vorbeugung und Linderung von Er-

krankungen oder Behinderungen, zur 
Erhaltung und Wiederherstellung der 
Gesundheit und Besserung des Ge-
sundheitszustandes (einschließlich Re-
habilitation), 

2. zur Früherkennung von Krankheiten, 
3.  in Geburtsfällen, 
4.  bei nicht rechtswidrigem Schwanger-

schaftsabbruch, bei nicht rechtswidriger 
Sterilisation sowie in Ausnahmefällen 
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zur Empfängnisverhütung und bei 
künstlicher Befruchtung sowie 

5. in Pflegefällen. 
 
(4) Beihilfen dürfen nur insoweit geleistet 
werden, als sie zusammen mit von dritter 
Seite zustehenden Erstattungen die dem 
Grunde nach beihilfefähigen Aufwendungen 
nicht überschreiten. Dabei sind insbeson-
dere Ansprüche auf Heilfürsorge, auf Kran-
kenpflege und auf sonstige Sachleistungen 
sowie Ansprüche auf Kostenerstattung auf 
Grund von Rechtsvorschriften und auf Grund 
arbeitsvertraglicher Vereinbarungen in der 
Höhe zu berücksichtigen, in der sie ohne 
Verzicht auf Leistungen oder Nichtinan-
spruchnahme von Leistungen zustehen; 
Leistungen von Versicherungen können be-
rücksichtigt werden. 
 
(5) Aufwendungen für die Inanspruchnahme 
von gesondert berechneter Unterkunft und 
Verpflegung sowie gesondert berechneten 
ärztlichen oder zahnärztlichen Leistungen im 
Rahmen von stationären, teilstationären  
oder vor- und nachstationären Behandlun-
gen sind jeweils nach Abzug folgender Ei-
genbeteiligungen beihilfefähig: 
bei Inanspruchnahme 
 
1.  von gesondert berechneten ärztlichen 

oder zahnärztlichen Leistungen zehn 
Euro täglich für höchstens 20 Tage im 
Kalenderjahr, 

2.  von gesondert berechneter Unterkunft 
und Verpflegung 15 Euro täglich für 
höchstens 20 Tage im Kalenderjahr. 

 
Aufwendungen, die durch die Inanspruch-
nahme von Krankenhäusern ohne Zulas-
sung nach § 108 des Fünften Buches Sozi-
algesetzbuch entstehen, sind nur in der 
Höhe beihilfefähig, wie sie in der dem Be-
handlungsort nächstgelegenen Klinik der 
Maximalversorgung entstehen würden. Hier-
von sind als Eigenbeteiligung für die Beihilfe-
berechtigte oder den Beihilfeberechtigten 
und ihre oder seine berücksichtigungsfähi-
gen Angehörigen jeweils 25 Euro täglich für 
höchstens 20 Tage im Kalenderjahr in Abzug 
zu bringen. Soweit eine Vorsorge- oder Re-
habilitationseinrichtung im Sinne von § 107 
Absatz 2 des Fünften Buches 
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Dem § 75 Absatz 6 des Landesbeamtenge-
setzes vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, 
ber. S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1367) und durch Artikel 5 des Ge-
setzes vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. 
S. 1346) geändert worden ist, werden fol-
gende Sätze angefügt: 
 
„Soweit eine Kostendämpfungspauschale 
nach Satz 1 nicht erhoben wird, kann Beihil-
feberechtigten der Besoldungsgruppen A 5 
und A 6 ein monatlicher Zuschuss zu den 
Beiträgen für die Krankenversicherung ge-
zahlt werden. Das Nähere regelt das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium durch 
Rechtsverordnung.“ 
 

 

Sozialgesetzbuch auch über Abteilungen 
verfügt, die die Voraussetzungen als Kran-
kenhaus im Sinne von § 107 Absatz 1 des 
Fünften Buches Sozialgesetzbuch erfüllen, 
setzt die Beihilfefähigkeit der geplanten 
Maßnahmen in diesen Abteilungen ebenfalls 
eine vorherige Anerkennung der Beihilfe-
stelle voraus. 
 
(6) Beihilfeberechtigte können je Kalender-
jahr, in dem Aufwendungen in Rechnung ge-
stellt werden, zu einer vertretbaren – den Fa-
milienstand, die Anzahl der Kinder und die 
Besoldungsgruppe berücksichtigenden – 
pauschalen Selbstbeteiligung an den Auf-
wendungen (Kostendämpfungspauschale) 
herangezogen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(7) Beihilfen werden als Prozentsatz der bei-
hilfefähigen Aufwendungen (Bemessungs-
satz) oder als Pauschalen (Zuschuss) ge-
zahlt. Der Bemessungssatz beträgt für Bei-
hilfeberechtigte mindestens 50 Prozent, für 
Ehegattinnen und Ehegatten, eingetragene 
Lebenspartnerinnen und Lebenspartner so-
wie Versorgungsempfängerinnen und Ver-
sorgungsempfänger höchstens 70 Prozent, 
für berücksichtigungsfähige Kinder und ei-
genständig beihilfeberechtigte Waisen 
höchstens 80 Prozent. Sind zwei oder mehr 
Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der 
Bemessungssatz für die oder den Beihilfebe-
rechtigten 70 Prozent, bei mehreren Beihilfe-
berechtigten jedoch nur bei einer oder einem 
von ihnen. In besonderen Härtefällen kann 
eine Erhöhung des Bemessungssatzes vor-
gesehen werden; dies gilt nicht, wenn die  
oder der Beihilfeberechtigte für sich und ihre 
oder seine berücksichtigungsfähigen Ange-
hörigen für ambulante und stationäre Krank-
heits- und Pflegefälle keinen ausreichenden 
Versicherungsschutz nachweisen kann. 
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(8) Kostendämpfungspauschale und Eigen-
behalte nach Absatz 5 Satz 1 und 3 sowie 
Eigenbehalte, die durch die Begrenzung von 
zahntechnischen Leistungen entstehen, dür-
fen die Belastungsgrenze von 2 Prozent der 
Jahresdienstbezüge oder Jahresversor-
gungsbezüge nach beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen nicht überstei-
gen. Bei der Ermittlung der Jahresbezüge ist 
der Bruttobetrag maßgebend. Variable Be-
zügebestandteile, kinderbezogene Anteile 
im Familienzuschlag sowie Renten aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung und einer 
zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenver-
sorgung der oder des Beihilfeberechtigten 
bleiben außer Ansatz. Andere nicht beihilfe-
fähige Aufwendungen werden bei der Be-
rechnung des den die Belastungsgrenze 
übersteigenden Betrages nicht berücksich-
tigt. 
 
(9) Beihilfen können nach Maßgabe des 
§ 35a des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen vom 
12. November 1999 (GV. NRW. S. 602) in 
der jeweils geltenden Fassung auch vollstän-
dig durch automatische Einrichtungen fest-
gesetzt werden. Zur Gewährleistung eines 
zeitnahen und gleichmäßigen Vollzugs der 
Beihilfebestimmungen kann das Ministerium 
der Finanzen für bestimmte oder bestimm-
bare Fall-gruppen von krankheits- und pfle-
gebedingten Aufwendungen Weisungen 
über Art und Umfang der Prüfungen und der 
Verarbeitung von erhobenen oder erfassten 
Daten erteilen, soweit nicht durch andere ge-
setzliche Regelungen etwas anderes be-
stimmt ist. Die Beihilfestellen können zur Er-
füllung ihrer Aufgaben automationsgestützte 
Systeme, sogenannte Risikomanagement-
systeme einsetzen. Dabei soll auch der 
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit der Verwaltung berücksichtigt 
werden. Das Risikomanagement muss min-
destens folgende Anforderungen erfüllen: 
 
1.  die Gewährleistung, dass durch Zufalls-

auswahl eine hinreichende Anzahl von 
Fällen zur umfassenden Prüfung durch 
Amtsträger ausgewählt wird, 

2.  die Prüfung der als prüfungsbedürftig 
ausgesteuerten Sachverhalte durch 
Amtsträger, 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=2378&vd_back=N602&sg=0&menu=1
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3.  die Gewährleistung, dass Amtsträger 
Fälle für eine umfassende Prüfung aus-
wählen können und 

4.  die regelmäßige Überprüfung der Risi-
komanagementsysteme auf ihre Zieler-
füllung. 

 
Einzelheiten der Risikomanagementsysteme 
sind vertraulich zu behandeln, um eine An-
passung von Rechnungsausstellern an die 
Prüfungsmodalitäten zu vermeiden. 
 
(10) Das für Finanzen zuständige Ministe-
rium wird ermächtigt, das Nähere durch 
Rechtsverordnung zu regeln. Darin können 
unabhängig von der Notwendigkeit und An-
gemessenheit der Aufwendungen unter Be-
achtung der Grundsätze beamtenrechtlicher 
Fürsorge insbesondere Bestimmungen ge-
troffen werden 
 
1.  hinsichtlich der Berücksichtigungsfähig-

keit von Angehörigen der oder des Bei-
hilfeberechtigten im Sinne des Absat-
zes 2, 

2.  hinsichtlich des Inhalts und des Um-
fangs der Beihilfeleistungen 
a)  durch die Einführung von Höchst-

grenzen, 
b)  durch die Beschränkung auf be-

stimmte Indikationen, 
c)  durch die Beschränkung oder den 

Ausschluss von Aufwendungen für 
Untersuchungen und Behandlun-
gen nach wissenschaftlich nicht all-
gemein anerkannten oder unwirt-
schaftlichen Methoden, 

d)  durch die Beschränkung oder den 
Ausschluss von Aufwendungen für 
Behandlungen außerhalb des 
Wohnortes, Beförderungen, ärztli-
che und zahnärztliche (einschließ-
lich implantologische) und kieferor-
thopädische sowie funktionsanaly-
tische und funktionstherapeutische 
Leistungen, psychotherapeutische 
Leistungen, Heilpraktikerleistun-
gen, die Beschäftigung von Pflege- 
und Hauspflegekräften, für statio-
näre Pflege, stationäre Rehabilitati-
onsmaßnahmen, stationäre Mütter-
genesungskuren oder Mutter-/Va-
ter-Kind–Kuren, ambulante Kur- 
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und Rehabilitationsmaßnahmen, 
nicht verschreibungspflichtige oder 
verschreibungspflichtige Arzneimit-
tel, unwirtschaftliche oder unwirk-
same Arzneimittel, Medizinpro-
dukte sowie Heil- und Hilfsmittel, 

e) durch Regelungen zur Feststellung 
der Einkünfte nach Absatz 2, 

f) durch die Beschränkung oder den 
Ausschluss von Beihilfen zu Auf-
wendungen, die in Ländern außer-
halb der Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union entstanden sind, 

g) in Todesfällen, 
 

3.  über die Höhe der Kostendämpfungs-
pauschale und 

4.  hinsichtlich des Verfahrens über die 
Verwendung einer elektronischen Ge-
sundheitskarte, wobei der Zugriff der 
Beihilfestellen auf Daten über die in An-
spruch genommenen Leistungen und 
deren Kosten zu beschränken ist.  

 
Artikel 5 

Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
 

Auf Grund des § 75 Absatz 10 des Landes-
beamtengesetzes vom 14. Juni 2016 (GV. 
NRW. S. 310, ber. S. 642), der durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 1. Dezember 2021 (GV. 
NRW. S. 1367) geändert worden ist, wird 
verordnet: 
 
Die Beihilfenverordnung NRW vom 5. No-
vember 2009 (GV. NRW. S. 602), die zuletzt 
durch Verordnung vom 1. Dezember 2021 
(GV. NRW. S. 1446) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

 

  
Verordnung über Beihilfen 

in Geburts-, Krankheits-, Pflege- und  
Todesfällen 

(Beihilfenverordnung NRW – BVO NRW) 

1.  § 12a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 12a 
Kostendämpfungspauschale 

 
Eine Kostendämpfungspauschale nach 
§ 75 Absatz 6 Satz 1 des Landesbeam-
tengesetzes wird ab dem Kalenderjahr 
2022 nicht mehr erhoben. Die von der 
Kostendämpfungspauschale in der bis 
zum 31. Dezember 2021 geltenden 
Fassung ausgenommenen Beihilfebe-
rechtigten der Besoldungsgruppen A 5 

  
 

§ 12a 
Kostendämpfungspauschale 

 
(1) Die nach Anwendung des § 12 Absatz 6 
verbleibende Beihilfe wird je Kalenderjahr, in 
dem beihilfefähige Aufwendungen in Rech-
nung gestellt sind, in den Besoldungsgrup-
pen A 7 bis A 16, B 1 bis B 11, C 1 bis C 4, 
H 1 bis H 5, R 1 bis R 8 und W 1 bis W 3 um 
eine Kostendämpfungspauschale gekürzt. 
Sie beträgt für 
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und A 6 erhalten einen Zuschuss zu den 
Beiträgen für die Krankenversicherung 
nach § 75 Absatz 6 Satz 2 des Landes-
beamtengesetzes in Höhe von monat-
lich 12,50 Euro.“ 

 

Stufe Besoldungsgruppe  Betrag 
 

1 A 7 bis A 11 150 Euro  
 

2 A 12 bis A 15, B 1, 
C 1, C 2, H 1 bis 
H 3, R 1, W 1 

300 Euro  

3 A 16, B 2, B 3, C 3, 
H 4, H 5, R 2, R 3, 
W 2, W 3 

450 Euro  

4 B 4 bis B 7, C 4, R 4 
bis R 7 

600 Euro  

5 Höhere Besol-
dungsgruppen  

750 Euro;  

 
soweit in der Besoldungsgruppe W 1 eine 
Zulage nach der Vorbemerkung Nummer 1 
Absatz 3 zur Bundesbesoldungsordnung 
W und in den Besoldungsgruppen W 2 und 
W 3 neben dem Grundgehaltssatz ein mo-
natlicher Leistungsbezug nach den §§ 33 
und/oder 62 des Landesbesoldungsgeset-
zes bezogen wird, ergibt sich die Höhe der 
Kostendämpfungspauschale durch einen 
Vergleich des monatlichen Gesamtbezuges 
mit den jeweils niedrigsten Grundgehaltsstu-
fen bzw. den Grundgehaltssätzen der Besol-
dungsgruppen A und B der Stufen 3 bis 5 
nach Halbsatz 1. 
 
(2) Die Beträge nach Absatz 1 werden bei 
Teilzeitbeschäftigung im gleichen Verhältnis 
wie die Arbeitszeit vermindert. 
 
(3) Die Beträge nach Absatz 1 bemessen 
sich 
 
1.  bei Ruhestandsbeamten, Richtern im 

Ruhestand sowie früheren Beamten 
und Richtern (§ 1 Absatz 1 Nummer 2) 
nach dem Ruhegehaltssatz, 

2.  bei Witwern sowie hinterbliebenen Le-
benspartnern (§ 1 Absatz 1 Nummer 3) 
nach 60 vom Hundert des Ruhegehalts-
satzes; 

 
dabei darf die Kostendämpfungspauschale 
in den Fällen der Nummer 1 70 vom Hundert 
und in den Fällen der Nummer 2 40 vom 
Hundert der Beträge nach Absatz 1 nicht 
übersteigen. Für die Zuteilung zu den Stufen 
nach Absatz 1 ist die Besoldungsgruppe 
maßgebend, nach der die 
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Versorgungsbezüge berechnet sind; Zwi-
schenbesoldungsgruppen werden der Be-
soldungsgruppe mit derselben Ordnungszif-
fer zugeordnet. Sätze 1 und 2 gelten ent-
sprechend für Versorgungsempfänger, de-
ren Versorgungsbezüge ein Grundgehalt 
(Gehalt) nach einer früheren Besoldungs-
gruppe, eine Grundvergütung oder ein Lohn 
zugrunde liegt sowie für Versorgungsemp-
fänger, deren Versorgungsbezüge in festen 
Beträgen festgesetzt sind. 
 
(4) Bei Waisen (§ 1 Absatz 1 Nummer 3), bei 
Beamten auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst sowie bei Beihilfeberechtigten, die in 
einer gesetzlichen Krankenkasse versichert 
sind, entfällt die Kostendämpfungspau-
schale. 
 
(5) Die Kostendämpfungspauschale nach 
den Absätzen 1 bis 3 vermindert sich um 
60 Euro für jedes berücksichtigungsfähige 
Kind oder jedes Kind, das nur deshalb nicht 
berücksichtigungsfähig ist, weil es selbst bei-
hilfeberechtigt ist. 
 
(6) Die Höhe der Kostendämpfungspau-
schale des laufenden Kalenderjahres richtet 
sich - unabhängig von der Rechnungsstel-
lung der mit dem ersten Beihilfeantrag des 
Jahres geltend gemachten Aufwendungen - 
nach den zum Zeitpunkt der erstmaligen An-
tragstellung im laufenden Kalenderjahr maß-
gebenden Verhältnissen; dies gilt auch für 
die Kostendämpfungspauschale vergange-
ner Jahre, soweit in diesen kein Beihilfean-
trag gestellt wurde. 
 
(7) Für Aufwendungen wegen dauernder 
Pflegebedürftigkeit (§ 5) entfällt die Kosten-
dämpfungspauschale. 
 

2.  § 15 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt ge-
fasst: 

 
 
 
 
 
 

 § 15  
Belastungsgrenze 

 
(1) Maßgebend für die Feststellung der Be-
lastungsgrenze nach § 75 Absatz 8 Satz 1 
des Landesbeamtengesetzes sind die jährli-
chen Bruttobezüge des vorangegangenen 
Kalenderjahres. Variable Bezügebestand-
teile, kinderbezogene Anteile im Familienzu-
schlag, Renten aus der gesetzlichen Renten-
versicherung und einer zusätzlichen Alters- 
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 „Die Eigenbehalte nach § 4 Absatz 

1 Nummer 2 Satz 1 Buchstabe b 
und Satz 3 sowie § 4 Absatz 2 
Buchstabe c sind nur in Höhe des 
Beihilfebemessungssatzes nach 
§ 12 zu berücksichtigen.“ 

 

und Hinterbliebenenversorgung des Beihilfe-
berechtigten sowie Einkünfte berücksichti-
gungsfähiger Personen bleiben außer An-
satz. Die Beträge nach Satz 1 sind mit Aus-
nahme der Kostendämpfungspauschale nur 
in Höhe des Beihilfenbemessungssatzes 
nach § 12 zu berücksichtigen. 
 

 
 
b)  In Absatz 2 Satz 2 werden die Wör-

ter „und Kostendämpfungspau-
schale“ gestrichen.  

 

 (2) Die Feststellung der Belastungsgrenze 
erfolgt durch die Beihilfestelle. Maßgeblich 
für die Zuordnung der Selbstbehalte und 
Kostendämpfungspauschale zur Belas-
tungsgrenze ist das Entstehen der Aufwen-
dungen (§ 3 Absatz 5 Satz 2). Wird die Be-
lastungsgrenze nach Absatz 1 Satz 1 über-
schritten, sind für das betreffende Kalender-
jahr keine weiteren Selbstbehalte in Abzug 
zu bringen. 
 

3.  Dem § 17a wird folgender Absatz 14 an-
gefügt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 § 17 a 
Übergangsregelungen 

 
(1) Die Beihilfenverordnung vom 27. März 
1975 (GV. NRW. S. 332), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 27. Juni 2008 (GV. 
NRW. S. 530), gilt für Aufwendungen, die bis 
zum 31. März 2009 entstanden sind. 
 
(2) Diese Verordnung gilt vorbehaltlich der 
Absätze 3 und 4 für Aufwendungen, die nach 
dem 31. März 2009 entstanden sind. 
 
(3) Die Regelungen der Zweiten Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
vom 9. Dezember 2012 (GV. NRW. S. 642) 
gelten vorbehaltlich des Absatzes 4 für Auf-
wendungen, die nach dem 31. Dezember 
2012 entstanden sind. 
 
(4) § 5 Absatz 4 Satz 4 bis 8 und Absatz 6, 
§ 5 a Absatz 3 Satz 3 und Absatz 4 Satz 4, 
§ 5 b Absatz 7 Satz 3, § 5 d Absatz 5 sowie 
die Regelungen der Zweiten Verordnung zur 
Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
(GV. NRW. S. 642) zu § 5 b Absatz 8 und § 5 
c Absatz 6 Satz 2 gelten für Aufwendungen, 
die nach dem 29. Oktober 2012 entstanden 
sind. 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10104&val=10104&seite=530&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10104&val=10104&seite=530&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=13638&vd_back=N642&sg=0&menu=1
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(5) Die Regelungen der Vierten Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 
15. November 2013 (GV. NRW. S. 644) gel-
ten für Aufwendungen, die nach dem 31. De-
zember 2013 entstanden sind. 
 
(6) Die Regelungen der Fünften Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
vom 10. Dezember 2014 (GV. NRW. S. 890) 
gelten mit Ausnahme des Artikels 1 Nummer 
14 Buchstabe b für Aufwendungen, die nach 
dem 31. Dezember 2014 entstanden sind. 
Artikel 1 Nummer 14 Buchstabe b gilt für Auf-
wendungen, die nach dem 31. Dezember 
2013 entstanden sind. 
 
(7) Die Regelungen der Sechsten Verord-
nung zur Änderung der Beihilfenverordnung 
NRW vom 1. Dezember 2015 (GV. NRW. 
S. 844) gelten für Aufwendungen, die nach 
dem 31. Dezember 2015 entstehen. 
 
(8) Die Regelungen der Siebten Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung vom 
16. Dezember 2016 (GV. NRW. S. 1196) gel-
ten für Aufwendungen, die nach dem 31. De-
zember 2016 entstehen. 
 
(9) Soweit vor dem 1. Januar 2017 Anspruch 
auf Leistungen nach den §§ 5, 5a Absatz 1 
Satz 1 und Absätze 2 bis 5, § 5d in Verbin-
dung mit § 12 Absatz 7 Satz 1 sowie § 5e in 
der bis zum 31. Dezember 2016 geltenden 
Fassung bestand, sind diese Regelungen 
auf einmaligen widerrufbaren Antrag des 
Beihilfeberechtigten weiterhin anzuwenden. 
 
(10) Die Regelungen der Achten Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
vom 15. Dezember 2017 (GV. NRW. S. 967) 
gelten für Aufwendungen, die nach dem 
31. Dezember 2017 entstehen. 
 
(11) Die Regelungen der Neunten Verord-
nung zur Änderung der Beihilfenverordnung 
NRW vom 6. Dezember 2018 (GV. NRW 
S. 644) gelten für Aufwendungen, die nach 
dem 31. Dezember 2018 entstehen. 
 
 
 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14100&vd_back=N644&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14759&vd_back=N890&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15393&vd_back=N844&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15393&vd_back=N844&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10792&val=10792&seite=1196&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=10868&val=10868&seite=967&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17464&vd_back=N644&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=17464&vd_back=N644&sg=0&menu=1
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 „(14) Die Regelung des Artikels 5 Num-

mer 1 Satz 1 des Gesetzes zur Anpas-
sung der Alimentation von Familien so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften vom X. Monat 2022 
(Einfügen: Datum und Fundstelle des 
Gesetzes zur Anpassung der Alimenta-
tion von Familien sowie zur Änderung 
weiterer dienstrechtlicher Vorschriften) 
gilt für Aufwendungen, die nach dem 
31. Dezember 2021 in Rechnung ge-
stellt werden. § 12a in der bis zum 
31. Dezember 2021 geltenden Fassung 
gilt weiterhin für Aufwendungen, die vor 
dem 1. Januar 2022 in Rechnung ge-
stellt wurden. Die Regelung des Artikels 
5 Nummer 1 Satz 2 des Gesetzes zur 
Anpassung der Alimentation von Fami-
lien sowie zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften gilt für Zu-
schüsse zu Beiträgen, mit denen Kran-
kenversicherungen für Zeiträume nach 
dem 31. Dezember 2021 finanziert wer-
den. Die Regelungen des Artikels 5 
Nummer 2 des Gesetzes zur Anpas-
sung der Alimentation von Familien so-
wie zur Änderung weiterer dienstrechtli-
cher Vorschriften gelten für Aufwendun-
gen, die nach dem 31. Dezember 2021 
entstehen.“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

(12) Die Regelungen der Zehnten Verord-
nung zur Änderung der Beihilfenverordnung 
NRW vom 12 Dezember 2019 (GV. NRW. 
S. 944) gelten für Aufwendungen, die nach 
dem 31. Dezember 2019 entstehen. 
 
(13) Die Regelungen der Elften Verordnung 
zur Änderung der Beihilfenverordnung NRW 
vom 1. Dezember 2021 (GV. NRW. S. 1446) 
gelten für Aufwendungen, die nach dem 
23. Dezember 2021 entstehen, vorbehaltlich 
Artikel 1 Nummer 1 und Nummer 9 Buch-
stabe a, die für Aufwendungen gelten, die 
nach dem 31. Dezember 2021 entstehen. 
 

https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11008&val=11008&seite=944&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_bestand_liste?anw_nr=6&l_id=11008&val=11008&seite=944&sg=0&menu=1
https://lv.recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=20060&vd_back=N1446&sg=0&menu=1
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Artikel 6 
Weitere Änderung des  

Landesbesoldungsgesetzes 
 
Das Landesbesoldungsgesetz vom 14. Juni 
2016 (GV. NRW. S. 310, ber. S 642), das zu-
letzt durch Artikel 1 dieses Gesetzes geän-
dert worden ist, wird wie folgt geändert: 
 

  
Besoldungsgesetz für das Land  

Nordrhein-Westfalen 
(Landesbesoldungsgesetz - LBesG 

NRW) 

1.  In der Inhaltsübersicht werden die An-
gaben zu § 71b und zur Anlage 18 ge-
strichen. 

 

  

2.  § 42 wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 42 
Grundlage des Familienzuschlags 

 
 (1) Der Familienzuschlag wird nach der 

Anlage 13 zu diesem Gesetz gewährt. 
Seine Höhe richtet sich  

 
1. nach der Besoldungsgruppe,  
 
2.  nach der Stufe, die den Familien-

verhältnissen der Beamtin, des Be-
amten, der Richterin oder des Rich-
ters entspricht und 

 
3.  nach der Mietenstufe, der die Ge-

meinde, in der die Beamtin, der Be-
amte, die Richterin oder Richter mit 
Hauptwohnsitz gemeldet ist, zuge-
ordnet ist gemäß § 38 Nummer 2 
des Wohngeldgesetzes vom 
24. September 2008 (BGBl. I 
S. 1856)in Verbindung mit der An-
lage zur Wohngeldverordnung in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. Oktober 2001 (BGBl. I 
S. 2722)in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
 (2) Ist die Beamtin, der Beamte, die 

Richterin oder der Richter nicht mit 
Hauptwohnsitz im Inland gemeldet, ist 
für die Bemessung des Familienzu-
schlags die Mietenstufe maßgeblich, 
der die Gemeinde am dienstlichen 
Wohnsitz (§ 18) der Beamtin, des Be-
amten, der Richterin oder des Richters 
zugeordnet ist. Verfügt die Beamtin, der 
Beamte, die Richterin oder Richter über 

  
 

§ 42 
Grundlage des Familienzuschlags 

 
Der Familienzuschlag wird nach der An-
lage 13 zu diesem Gesetz gewährt. Seine 
Höhe richtet sich nach der Besoldungs-
gruppe und der Stufe, die den Familienver-
hältnissen der Beamtin, des Beamten, der 
Richterin oder des Richters entspricht. Für 
Anwärterinnen und Anwärter (§ 74 Absatz 1) 
ist die Besoldungsgruppe des Einstiegsam-
tes maßgebend, in das sie nach Abschluss 
des Vorbereitungsdienstes unmittelbar ein-
treten. 
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keinen dienstlichen Wohnsitz im Inland, 
tritt an die Stelle des dienstlichen Wohn-
sitzes der Dienstsitz der obersten 
Dienstbehörde der Beamtin, des Beam-
ten, der Richterin oder des Richters.  

 
 (3) Für die Bestimmung der Mietenstufe 

nach Absatz 1 oder Absatz 2 sind die je-
weiligen Verhältnisse am Ersten eines 
Monats maßgeblich. 

 
 (4) Die Beamtin, der Beamte, die Rich-

terin oder der Richter ist verpflichtet, bei 
der Feststellung des für die Bestim-
mung der Mietenstufe jeweils maßgebli-
chen Wohnsitzes mitzuwirken. Die nach 
§ 85 zuständigen Behörden werden er-
mächtigt zum Zwecke der Festsetzung 
des Familienzuschlags folgende Daten 
bei den Meldebehörden abzufragen: 

 
1.  Familienname, 
2.  frühere Namen, 
3.  Vornamen unter Kennzeichnung 

des gebräuchlichen Vornamens,  
4.  Geburtsdatum und -ort, 
5.  derzeitige Anschriften oder Weg-

zugsanschrift, gekennzeichnet 
nach Haupt- oder Nebenwohnung, 

6. Tag des Ein- und Auszugs, 
7. Amtlicher Gemeindeschlüssel. 

 
 Die Abfrage darf auch in Form eines Da-

tenabgleichs aus Anlass der erstmali-
gen Festsetzung des Familienzu-
schlags sowie zum Zwecke der Über-
prüfung der Voraussetzungen des Fa-
milienzuschlags erfolgen. Bei dem Da-
tenabruf sind Anlass und Zweck der Ab-
frage, das Aktenzeichen, der Daten-
empfänger sowie die abgefragten Daten 
anzugeben. Das für Finanzen zustän-
dige Ministerium kann das Nähere 
durch Rechtsverordnung regeln. 

 
 (5) Für Anwärterinnen und Anwärter 

(§ 74 Absatz 1) ist für die Bemessung 
der Höhe des Familienzuschlags nach 
Absatz 1 die Besoldungsgruppe des 
Einstiegsamtes maßgebend, in das sie 
nach Abschluss des Vorbereitungs-
dienstes unmittelbar eintreten.“ 
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3.  § 71b wird aufgehoben. 
 

  

4.  Die Anlagen 6, 13, 14 und 16 erhalten 
die aus den Anhängen 5 bis 8 zu diesem 
Gesetz ersichtlichen Fassungen. 

 

  

5.  Anlage 18 wird aufgehoben. 
 

  

Artikel 7 
Weitere Änderung des  

Landesbeamtenversorgungsgesetzes 
 
Das Landesbeamtenversorgungsgesetz 
vom 14. Juni 2016 (GV. NRW. S. 310, ber. 
S. 642), das zuletzt durch Artikel 2 dieses 
Gesetzes geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

 

  
Beamtenversorgungsgesetz für das 

Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesbeamtenversorgungsgesetz – 

LBeamtVG NRW) 

1.  In der Inhaltsübersicht wird die Angabe 
zu § 93c gestrichen. 

 

  

2.  § 58 wird wie folgt geändert: 
 
 

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgen-
der Satz eingefügt: 

 
 „Ist die oder der Versorgungsbe-

rechtigte nicht mit einem Haupt-
wohnsitz im Inland gemeldet, ist für 
die Bemessung des Familienzu-
schlags die Mietenstufe maßgeb-
lich, der die Gemeinde am Dienst-
sitz der obersten Dienstbehörde 
der oder des Versorgungsberech-
tigten nach § 38 Nummer 2 des 
Wohngeldgesetzes vom 24. Sep-
tember 2008 (BGBl. I S. 1856 in 
Verbindung mit der Anlage zur 
Wohngeldverordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 19. 
Oktober 2001 (BGBl. I S. 2722) in 
der jeweils geltenden Fassung zu-
geordnet ist.“ 

 

 § 58 
Familienzuschlag, Ausgleichsbetrag 

 
(1) Auf den Familienzuschlag finden die gel-
tenden Vorschriften des Besoldungsrechts 
Anwendung. Der Unterschiedsbetrag zwi-
schen der Stufe 1 und der nach dem Besol-
dungsrecht in Betracht kommenden Stufe 
des Familienzuschlags wird neben dem Ru-
hegehalt gezahlt. Er wird unter Berücksichti-
gung der nach den Verhältnissen der Beam-
tin, des Beamten, der Ruhestandsbeamtin  
oder des Ruhestandsbeamten für die Stufen 
des Familienzuschlags in Betracht kommen-
den Kinder neben dem Witwen- oder Witwer-
geld gezahlt, soweit die Witwe oder der Wit-
wer Anspruch auf Kindergeld für diese Kin-
der hat oder ohne Berücksichtigung der §§ 
64 und 65 des Einkommensteuergesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 8. 
Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862) in der 
jeweils geltenden Fassung oder der §§ 3 und 
4 des Bundeskindergeldgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 28. Januar 
2009 (BGBl. I S. 142, 3177) in der jeweils 
geltenden Fassung haben würde. Soweit 
hiernach kein Anspruch auf den Unter-
schiedsbetrag besteht, wird er neben dem 
Waisengeld gezahlt, wenn die Waise bei den 
Stufen des Familienzuschlags zu berück-
sichtigen ist oder zu berücksichtigen wäre, 
wenn die Beamtin, der Beamte, die 
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Ruhestandsbeamtin oder der Ruhestands-
beamte noch lebte. Sind mehrere An-
spruchsberechtigte vorhanden, wird der Un-
terschiedsbetrag auf die Anspruchsberech-
tigten nach der Zahl der auf sie entfallenden 
Kinder zu gleichen Teilen aufgeteilt. Bei Ru-
hestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeam-
ten, die ein Mindestruhegehalt nach § 16 Ab-
satz 3 Satz 2 oder ein Mindestunfallruhege-
halt nach § 42 Absatz 3 Satz 3 beziehen, er-
höht sich der Unterschiedsbetrag für das 
zweite und jedes weitere zu berücksichti-
gende Kind zusätzlich um einen Betrag von 
7,38 Euro. Satz 6 gilt entsprechend für Emp-
fängerinnen und Empfänger von Versor-
gungsbezügen, deren Berechnung ein Min-
destruhegehalt nach § 16 Absatz 3 Satz 2  
oder ein Mindestunfallruhegehalt nach § 42 
Absatz 3 Satz 3 zugrunde liegt. 
 

b) Nach Absatz 1 wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt:  

 
 „(1a) Die oder der Versorgungsbe-

rechtigte ist verpflichtet, bei der 
Feststellung des für die Bestim-
mung der Mietenstufe jeweils maß-
geblichen Wohnsitzes mitzuwirken. 
Die nach § 57 für die Festsetzung 
der Versorgung zuständigen Be-
hörden werden ermächtigt, zum 
Zwecke der Festsetzung des Fami-
lienzuschlags folgende Daten bei 
den Meldebehörden abzufragen: 

  
1.  Familienname, 
2.  frühere Namen, 
3.  Vornamen unter Kennzeich-

nung des gebräuchlichen Vor-
namens,  

4.  Geburtsdatum und -ort, 
5.  derzeitige Anschriften oder 

Wegzugsanschrift, gekenn-
zeichnet nach Haupt- oder Ne-
benwohnung, 

6.  Tag des Ein- und Auszugs, 
7.  Amtlicher Gemeindeschlüssel. 
  
Die Abfrage darf auch in Form ei-
nes Datenabgleichs aus Anlass der 
erstmaligen Festsetzung des Fami-
lienzuschlags sowie zum Zwecke 
der Überprüfung der 
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Voraussetzungen des Familienzu-
schlags erfolgen. Bei dem Daten-
abruf sind Anlass und Zweck der 
Abfrage, das Aktenzeichen, der Da-
tenempfänger sowie die abgefrag-
ten Daten anzugeben. Das für Fi-
nanzen zuständige Ministerium 
kann das Nähere durch Rechtsver-
ordnung regeln.“ 

 
  (2) Neben dem Waisengeld wird ein Aus-

gleichsbetrag gezahlt, der dem Betrag für 
das erste Kind nach § 66 Absatz 1 des Ein-
kommensteuergesetzes entspricht, wenn 
 
1.  in der Person der Waise die Vorausset-

zungen des § 32 Absatz 1 bis 5 des Ein-
kommensteuergesetzes erfüllt sind, 

2.  Ausschlussgründe nach § 65 des Ein-
kommensteuergesetzes nicht vorliegen, 

3.  keine Person vorhanden ist, die nach 
§ 62 des Einkommensteuergesetzes  
oder nach § 1 des Bundeskindergeldge-
setzes anspruchsberechtigt ist und 

4.  die Waise keinen Anspruch auf Kinder-
geld nach § 1 Absatz 2 des Bundeskin-
dergeldgesetzes hat. 

 
Der Ausgleichsbetrag gilt für die Anwendung 
der §§ 66 und 67 nicht als Versorgungsbe-
zug. Im Fall des § 67 wird er nur zu den 
neuen Versorgungsbezügen gezahlt. 
 

3.  § 93c wird aufgehoben. 
 

  

Artikel 8 
Inkrafttreten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft.  
 
(2) Artikel 6 Nummer 2, Nummer 4 und Arti-
kel 7 Nummer 2 treten am 1. Dezember 2022 
in Kraft. 

 
(3) Artikel 6 Nummer 1, Nummer 3 und Num-
mer 5 und Artikel 7 Nummer 1 und Nummer 
3 treten am 1. Januar 2023 in Kraft.  
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Begründung 
 
A Allgemeines 
 
Mit diesem Artikelgesetz wird die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 4. Mai 
2020 (2 BvL 4/18) zur verfassungsrechtlich gebotenen Mindestalimentation der vierköpfigen 
Beamten- und Richterfamilie umgesetzt. Darüber hinaus werden strukturelle Anpassungen zur 
Stärkung der Besoldungsstruktur in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 sowie Verbesserun-
gen im Bereich der Beihilfe vorgenommen. 
 
I. Umsetzung des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts zur Alimentation von 

vierköpfigen Familien 
 
In seinem Beschluss vom 4. Mai 2020 (2 BvL 4/18) hat das Bundesverfassungsgericht nähere 
Maßgaben zur Ermittlung des erforderlichen Abstandes der Nettoalimentation von Beamten- 
und Richterfamilien mit zwei Kindern von 15 Prozent zum grundsicherungsrechtlichen Ge-
samtbedarf festgelegt und entschieden, dass die Besoldung der Richterinnen und Richter im 
Land Berlin der Besoldungsgruppen R 1 und R 2 in den Jahren 2009 bis 2015 sowie der Be-
soldungsgruppe R 3 im Jahr 2015 nicht amtsangemessen und daher mit dem aus Artikel 33 
Absatz 5 Grundgesetz abgeleiteten Alimentationsprinzip nicht vereinbar war. Der Beschluss 
bindet aufgrund des Verfahrensgegenstandes unmittelbar nur das Land Berlin. Die materiell-
rechtlichen Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur Bemessung der verfassungsrecht-
lich gebotenen Mindestalimentation von vierköpfigen Familien sind jedoch auch vom nord-
rhein-westfälischen Besoldungsgesetzgeber zu beachten. 
 
Zur Gewährleistung der verfassungsmäßigen Alimentation wird der Familienzuschlag der Stu-
fen 2 und 3 ab dem 1. Dezember 2022 neu strukturiert und, über die im Entwurf für ein Gesetz 
zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienst-
rechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vorgesehene Anpassung hinaus, erhöht. 
Ab dem 1. Dezember 2022 bemisst sich die Höhe der Familienzuschläge der Stufen 2 und 3 
unter anderem nach der Mietenstufe der Gemeinde des Hauptwohnsitzes der Besoldungs-
empfängerin oder des Besoldungsempfängers. Für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 
30. November 2022 wird den Familien mit einem oder zwei im Familienzuschlag zu berück-
sichtigenden Kindern ein entsprechender regionaler Ergänzungszuschlag gewährt. Für Ver-
sorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger erfolgen entsprechende Anpassungen.  
 
1. Methodische Ermittlung des gebotenen Mindestabstandes der Nettoalimentation 

zum grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarf 
 

Die Ermittlung des Abstandes der Nettoalimentation zum grundsicherungsrechtlichen Gesamt-
bedarf erfolgt entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts durch eine 
Gegenüberstellung der Jahresnettoalimentation einer verheirateten Beamtin oder eines ver-
heirateten Beamten der untersten Besoldungsgruppe mit zwei im Familienzuschlag zu berück-
sichtigen Kindern (vierköpfige Familie) mit dem grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarf ei-
ner entsprechenden Vergleichsfamilie (BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 72).  

 
a) Ermittlung des grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfes  
Die Ermittlung des grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfs erfolgt im Wege einer typisie-
renden Betrachtung, bei der solche Bedarfe unberücksichtigt bleiben, die auf atypischen Son-
derfällen beruhen oder deren Höhe sich nur im Bagatellbereich bewegt (BVerfG v. 4. Mai 2020 
– 2 BvL 4/18, Rn. 52). 
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bb) Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
Entsprechend des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes wird zunächst der Regelbe-
darf zur Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie berücksichtigt (BVerfG v. 4. Mai 2020 – 
2 BvL 4/18, Rn. 54).  

 
Bei der Bemessung des Regelbedarfes zur Sicherung des Lebensunterhaltes der Familie wird 
für die in der Bedarfsgemeinschaft lebenden Erwachsenen gemäß § 20 Absatz 4 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch jeweils der Regelbedarf nach der Bedarfsstufe 2 angesetzt. Dieser 
beträgt für das Jahr 2022 nach der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch 
404,00 Euro. 
 
Für die im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kinder erfolgt eine Berücksichtigung der 
in §§ 20, 23 Nummer 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch geregelten Regelbedarfe von 
Kindern und Jugendlichen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach der im Existenzminimum-
bericht der Bundesregierung (vgl. BT-Drs. 19/5400 S. 6) etablierten Berechnungsmethode. 
Hiernach werden die Regelbedarfssätze der altersabhängigen Regelbedarfsstufen mit der An-
zahl der für die einzelnen Regelbedarfsstufen relevanten Lebensjahre gewichtet. 

 
Für die Gewichtung werden zunächst die auf die Altersstufen entfallenden Regelbedarfsstufen 
ermittelt. Dabei gilt im Jahr 2022 für Kinder unter 6 Jahren die Regelbedarfsstufe 6, für Kinder 
von 6 bis 14 Jahren die Regelbedarfsstufe 5 und für Kinder vom 14. bis zur Vollendung des 
17. Lebensjahres die Regelbedarfsstufe 4. Die Beträge der auf die einzelnen Regelbedarfs-
stufen entfallenden Regelbedarfssätze werden anschließend mit der Anzahl der für die einzel-
nen Regelbedarfsstufen relevanten Lebensjahre gewichtet, d.h., es wird ein jährlicher Durch-
schnittswert gebildet, der die Regelbedarfssätze eines Kindes bis zur Vollendung des 17. Le-
bensjahres anteilig abbildet.  
 

Methodik zu Gewichtung des Regelbedarfes 

 6 / 18 Jahre x Regelbedarf nach Regelbedarfsstufe 6 

+ 8 / 18 Jahre x Regelbedarf nach Regelbedarfsstufe 5 

+ 4 / 18 Jahre x Regelbedarf nach Regelbedarfsstufe 4 

= gewichteter Regelbedarf 

 
Für das Jahr 2022 ergibt sich hiernach gemäß der Anlage zu § 28 des Zwölften Buches Sozi-
algesetzbuch pro Kind ein gewichteter Regelbedarf von 316,78 Euro. 

 
Demnach ergeben sich für die Familien mit einem (dreiköpfige Familie) und zwei Kindern (vier-
köpfige Familie) folgende zu berücksichtigende Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensun-
terhaltes: 
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Regelbedarf zur Sicherung des Lebensunterhaltes 
 

Vierköpfige Familie Dreiköpfige Familie1 

 2 x Regelbedarf nach Regebedarfs-
stufe 2  
(2 x 404,00 Euro) 
 

 2 x Regelbedarf nach Regebedarfs-
stufe 2  
(2 x 404,00 Euro) 

+ 2 x gewichteter Regelbedarf  
(2 x 316,78 Euro) 
 

+ 1 x gewichteter Regelbedarf 
(1 x 316,78 Euro) 

= 1.441,56 Euro 
 

= 1.124,78 Euro 

 
cc) Bedarfe für Unterkunft 
Die grundsicherungsrechtlichen Bedarfe für Unterkunft nach § 22 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten 
Buches Sozialgesetzbuch werden entsprechend der Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts berücksichtigt, indem die anzusetzenden Kosten der Unterkunft aus dem Wohn-
geldrecht abgeleitet und nach dem um 10 Prozent erhöhten Höchstbetrag der Mietenstufe des 
Wohngeldgesetzes berücksichtigt werden, der die Gemeinde, in der die Beamtin, der Beamte, 
die Richterin oder der Richter mit Hauptwohnsitz gemeldet ist, zugeordnet ist (vgl. BVerfG v. 4. 
Mai 2020 – 2 BvL 6/17 u.a.,Rn. 75). Die jeweils zugrunde gelegten Höchstbeträge ergeben 
sich aus der ab dem 1. Januar 2022 geltenden Fassung der Anlage 1 des Wohngeldgesetzes.  

 
Das Bundesverfassungsgericht betont in seinem Beschluss, der Gesetzgeber sei bei der Be-
messung der Alimentation nicht gehalten, die Ermittlung der Bedarfe sowie die Besoldung an 
den regionalen Höchstwerten auszurichten. Vielmehr stehe es dem Gesetzgeber frei, den 
maßgeblichen Bedarf individuell oder gruppenbezogen zu erfassen und Besoldungsbestand-
teile an die regionalen Lebensverhältnisse am Wohn- oder Dienstort anzuknüpfen, etwa durch 
(Wieder-)Einführung eines an örtlichen Wohnkosten orientierten (Orts-)Zuschlags. Mit den 
Mietenstufen des Wohngeldgesetzes stehe ein leicht zu handhabendes Kriterium bereit 
(BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 61).  

 
Von dieser Möglichkeit wird mit der Neustrukturierung der Familienzuschläge durch dieses 
Gesetz Gebrauch gemacht. Ab dem 1. Dezember 2022 bemessen sich die Familienzuschläge 
unter Berücksichtigung der Besoldungsanpassung für ein und zwei Kinder unter anderem nach 
der Mietenstufe der Gemeinde des Hauptwohnsitzes der Besoldungsempfängerin oder des 
Besoldungsempfängers. Für den davorliegenden Zeitraum vom 1. Januar bis 30. November 
2022 wird den Familien mit einem oder zwei im Familienzuschlag zu berücksichtigenden Kin-
dern ein entsprechender regionaler Ergänzungszuschlag gewährt. 
 
  

                                                
1 Die Darstellung ist nicht Gegenstand der Mindestalimentationsprüfung, sondern erfolgt nachrichtlich zur Dar-

stellung der Grundlagen für die Neufassung des Familienzuschlages der Stufe 2 ab dem 1. Dezember 2022 sowie 

für den regionalen Ergänzungszuschlag der Stufe 2. 
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Für die Bemessung des grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfes ergeben sich in Abhän-
gigkeit von der Mietenstufe damit folgende monatliche Bedarfe für Unterkunft: 

  

Monatliche Bedarfe für Unterkunft nach Mietenstufen in Euro 

Mieten-
stufe 

I II III IV V VI VII 

Vier-
köpfige 
Familie 

642,40 724,90 809,60 907,50 999,90 1.094,50 1.204,50 

Drei-
köpfige 
Familie2 

551,10 620,40 694,10 778,80 855,80 938,30 1.030,70 

 
dd) Bedarfe für Heizung 
Die gemäß § 22 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch im grundsicherungs-
rechtlichen Gesamtbedarf enthaltenen Bedarfe für Heizung werden, entsprechend der Metho-
dik des Bundesverfassungsgerichts, auf Grundlage des im Internet abrufbaren bundesweiten 
Heizkostenspiegels (www.heizspiegel.de) ermittelt. Dieser weist jährliche nach Energieträger 
und Größe der Wohnanlage gestaffelte Vergleichswerte der Heizkosten je Quadratmeter aus, 
die nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts im Regelfall als Richtwerte für ange-
messene Heizkosten im Sinne des § 2 Absatz 1 Satz 1 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch 
angesehen werden können (vgl. BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 62 ff.). 
 
Da der Heizkostenspiegel für das Jahr 2022 noch keine Werte ausweist, werden die Werte 
des Jahres 2021 herangezogen und mit einer fiktiven Steigerungsrate von 5 Prozent indexiert.  

 

Indexierter Jahreshöchstwert 2022 
für Heizkosten pro qm 

 22,41 Euro x 105 Prozent 
 

= 23,53 Euro 
 

 
Der sich hiernach ergebende Jahreshöchstwert wird für die Ermittlung der Bedarfe für Heizung 
in Monatsbeträge umgerechnet und mit 50 qm Wohnfläche für einen Erwachsenen und mit je 
15 qm Wohnfläche für jede weitere Person angesetzt. Grundlage für die angesetzten Wohn-
flächen ist Ziffer 8.2 der Wohnraumnutzungsbestimmungen, Runderlass des Ministeriums für 
Bauen und Verkehr vom 12. Dezember 2009 (MBl. NRW 2010 S. 6).  

 
  

                                                
2 Die Darstellung ist nicht Gegenstand der Mindestalimentationsprüfung, sondern erfolgt nachrichtlich zur Dar-

stellung der Grundlagen für die Neufassung des Familienzuschlages der Stufe 2 ab dem 1. Dezember 2022 sowie 

für den regionalen Ergänzungszuschlag der Stufe 2. 

http://www.heizspiegel.de/
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Hiernach wird für die vierköpfige Familie folgender monatlicher Bedarf für Heizung angesetzt: 
 

Monatliche Bedarfe für Heizung 

Vierköpfige Familie Dreiköpfige Familie3 

 
(50 qm + 3 x 15 qm) x (23,53 Euro / 12) 

 
= 186,28 Euro 

 

 
(50 qm + 2 x 15 qm) x (23,53 Euro / 12) 

 
= 156,87 Euro 

 
 

ee) Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen für Bildung und Teilhabe am 
sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft (Bedarfe für Bildung und Teilhabe) 
Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zählen zum grundsicherungsrechtlichen 
Gesamtbedarf eines Kindes im Ausgangspunkt auch sämtliche vom Sozialgesetzgeber ge-
sondert über den Regelbedarf hinaus erfassten Bedarfe von Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen für Bildung und Teilhabe (vgl. BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 64). 
Nur wenn feststeht, dass bestimmte Bedarfe auf außergewöhnliche Lebenssituationen zuge-
schnitten sind und nur in Ausnahmefällen bewilligt werden, können sie außer Ansatz bleiben 
(vgl. BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 67). Zur Ermittlung eines realitätsgerechten 
Wertes sind die Ausgaben mit der Zahl derjenigen ins Verhältnis zu setzen, die den jeweiligen 
Bedarf tatsächlich geltend machen. Fallen bestimmte Bedarfe nur in bestimmten Altersstufen 
an, wie etwa der Schulbedarf oder Klassenfahrten, ist wie bei den Regelsätzen ein gewichteter 
Durchschnitt zu bilden (vgl. BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 67). Das Bundesverfas-
sungsgericht hat dem Gesetzgeber aufgegeben, zukünftig die Erhebung der erforderlichen 
Daten zu veranlassen und hieraus realitätsgerechte Ansätze abzuleiten (vgl. BVerfG v. 4. Mai 
2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 142).  

 
Entsprechend dieser Vorgaben werden bei der Ermittlung des auf die Kinder entfallenden 
grundsicherungsrechtlichen Gesamtbedarfes als gesonderte Bedarfe  
- der Bedarf für (Schul-)Ausflüge und mehrtägige Klassenfahrten nach § 28 Absatz 2 des 

Zweiten Buches Sozialgesetzbuch,  
- der persönliche Schulbedarf nach § 28 Absatz 3 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch, 
- der Bedarf für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung nach § 28 Absatz 6 des Zweiten 

Buches Sozialgesetzbuch 
- und der Bedarf für die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft 

nach § 28 Absatz 7 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch  
berücksichtigt.  

 
Da in der Vergangenheit über einen Betrachtungszeitraum von 10 Jahren, beginnend mit dem 
Jahr 2011, Bedarfe für Schülerbeförderung und Lernförderung nur in sehr geringem Umfang 
geltend gemacht wurden und Daten für die Jahre 2021 und 2022 derzeit noch nicht vorliegen, 
werden diese Bedarfe, als auf außergewöhnliche Lebenssituationen zugeschnitten, außer Be-
tracht gelassen.   

 
Daten zu den Ausgaben für Bildung und Teilhabe und zur Anzahl der Leistungsempfängerin-
nen und Leistungsempfänger, die den jeweiligen Bedarf tatsächlich geltend gemacht haben, 
werden in Nordrhein-Westfalen nicht statistisch erfasst. Da entsprechende Daten auch nicht 
durch Anfragen anderweitig ermittelt werden konnten, werden zur Ermittlung eines 

                                                
3 Die Darstellung ist nicht Gegenstand der Mindestalimentationsprüfung, sondern erfolgt nachrichtlich zur Dar-

stellung der Grundlagen für die Neufassung des Familienzuschlages der Stufe 2 ab dem 1. Dezember 2022 sowie 

für den regionalen Ergänzungszuschlag der Stufe 2. 
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realitätsgerechten Wertes folgende Datenquellen für die Jahre 2018 bis 2020 herangezogen, 
aus denen im Wege einer Durchschnittsbetrachtung Werte für das Jahr 2022 abgeleitet wer-
den: 
 
- jährliche Berichte des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nord-

rhein-Westfalen zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepakets in Nordrhein-Westfa-
len der Jahre 2018 bis 2020 (LT-Vorlagen 17/2375, 17/4196, 17/5839) 

 
- monatliche Statistiken der Bundesagentur für Arbeit „Bildung und Teilhabe - Deutschland, 

West/Ost, Länder und Kreise (Monatszahlen)“ der Jahre 2018 bis 2020 
(https://statistik.arbeitsagentur.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Einzelheftsuche_Formlar.ht
ml;jsessinid=6AE9A59E6E6726B9280DC9E2F50E2C8C?nn=1524064&topic_f=but-zr), 
abgerufen am 26. November 2021 um 10:03 Uhr). 

 
Die jährlichen Berichte zur Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaketes in Nordrhein-West-
falen stellen die Entwicklung der Ausgaben für Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes 
gemäß § 28 des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch sowie § 6b des Bundeskindergeldgesetzes 
der Kreise und kreisfreien Städte in Nordrhein-Westfalen dar. Die in den Berichten ausgewie-
senen Pro-Kopf-Ausgaben wurden unter Rückgriff auf alle in Nordrhein-Westfalen in Bedarfs-
gemeinschaften lebenden Personen unter 25 Jahren errechnet. Da die Ausgaben nach den 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts aber mit der Zahl derjenigen Leistungsberechtigten 
ins Verhältnis zu setzen sind, die den jeweiligen Bedarf tatsächlich geltend gemacht haben, 
wird ergänzend auf die monatlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit „Bildung und 
Teilhabe - Deutschland, West/Ost, Länder und Kreise (Monatszahlen)“ zurückgegriffen, denen 
der Bestand der Leistungsberechtigten mit Anspruch auf Leistungen für Bildung und Teilhabe 
untergliedert nach Leistungsarten entnommen werden kann. 

 
Die Anzahl der Leistungsberechtigten wird für Klassenfahrten und (Schul-)Ausflüge aus der 
Jahressumme der Leistungsberechtigten, für persönlichen Schulbedarf aus der Halbjahres-
summe und für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung sowie für die Teilhabe am sozialen 
und kulturellen Leben in der Gemeinschaft aus dem Jahresdurchschnitt gebildet. Hierdurch 
wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die Bedarfe für Klassenfahrten, (Schul-)Ausflüge 
und persönlichen Schulbedarf pro Kind grundsätzlich nur einmal im Jahr bzw. Halbjahr anfal-
len, wohingegen die Bedarfe für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung und die Bedarfe für 
die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft grundsätzlich monatlich 
bestehen. 

 
Um die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zu erfüllen und einen realitätsgerechten 
Ansatz zu ermitteln, werden die Ausgaben für die verschiedenen Bedarfe ins Verhältnis zu der 
Anzahl der Leistungsberechtigen mit festgestelltem Anspruch auf den jeweiligen Bedarf ge-
setzt. Die so ermittelten Pro-Kopf-Ausgaben werden nach Lebensjahren gewichtet und es wer-
den monatliche Gesamtbeträge gebildet. Während die Leistungen für (Schul-)Ausflüge, Klas-
senfahrten und persönlichen Schulbedarf überwiegend nur für Schülerinnen und Schüler vom 
6. bis 18. Lebensjahr (12 Jahre) anfallen, wird mit dem Bundesverfassungsgericht (vgl. 
BVerfG, v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 143) davon ausgegangen, dass der Bedarf für die 
gemeinschaftliche Mittagsverpflegung bereits ab dem 3. Lebensjahr besteht (15 Jahre). Der 
Bedarf für Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft wird bis zum 
18. Lebensjahr gewährt (18 Jahre).  
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Da die monatlichen Statistiken der Bundesagentur für Arbeit „Bildung und Teilhabe - Deutsch-
land, West/Ost, Länder und Kreise (Monatszahlen)“ für das Jahr 2022 derzeit nicht vorliegen, 
werden die Werte nach der vorstehend beschriebenen Methodik auf Grundlage der Daten der 
Jahre 2018 bis 2020 ermittelt und für das Jahr 2022 der Durchschnitt der Beträge aus den 
Jahren 2018 bis 2020 angesetzt. 
 
Hiernach ergibt sich ein monatlicher Bedarf für Bildung und Teilhabe pro Kind in Höhe von 
59,00 Euro. 

 
ff) Staatlicherseits zu vergünstigten „Sozialtarifen“ gewährte Dienstleistungen (geldwerte Vor-
teile) 
Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zählen zum grundsicherungsrechtlichen 
Gesamtbedarf nicht nur als solche bezeichnete Grundsicherungsleistungen, sondern auch 
geldwerte Vorteile, die Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfängern 
durch die vergünstigte Gewährung bestimmter staatlicher Dienstleistungen entstehen (vgl. 
BVerfG v 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 69). Erfasst werden alle Elemente des Lebensstan-
dards, der den Empfängerinnen und Empfängern von Grundsicherungsleistungen staatlicher-
seits gewährt wird, unabhängig davon, ob diese zum verfassungsrechtlich garantierten Exis-
tenzminimum zählen oder über dieses hinausgehen, und unabhängig davon, ob zur Befriedi-
gung der anerkannten Bedürfnisse Geldleistungen gewährt oder bedarfsdeckende Sach- bzw. 
Dienstleistungen erbracht werden (vgl. BVerfG v 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 50). Auch 
insoweit ist der Gesetzgeber gefordert, die Entwicklung der Lebensverhältnisse zu beobach-
ten, um Art und Ausmaß der geldwerten Vorteile zu ermitteln und die Höhe der Besoldung 
diesen kontinuierlich in gebotenem Umfang anzupassen (vgl. BVerfG v 4. Mai 2020 – 2 BvL 
4/18, Rn. 71). 
 
In Umsetzung dieser Vorgaben werden bei der Bemessung des grundsicherungsrechtlichen 
Gesamtbedarfes auch geldwerte Vorteile berücksichtigt, die im Wesentlichen entstehen durch: 
 
- Vergünstigungen bei Inanspruchnahme von Einrichtungen oder Angeboten im Bereich 

Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur (z.B. Museen, Theater, Opernhäuser, 
Schwimmbäder, Bibliotheken, Zoologische Gärten usw.), 

- die Befreiung von im Rahmen der Lernmittelfreiheit an die Schulträger zu entrichtenden 
Eigenanteilen, 

- die Befreiung von der Entrichtung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung in Kinder-
tagesstätten, der Kindertagespflege und im offenen Ganztag sowie 

- Vergünstigungen bei der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln („Sozialticket“) 
 
Da für das Jahr 2022 keine flächendeckend aussagekräftigen Daten zu den von Grundsiche-
rungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfängern vergünstigt in Anspruch genomme-
nen Dienstleistungen erhoben werden konnten, wird die Höhe der auf einen Erwachsenen und 
auf ein Kind entfallenden geldwerten Vorteile anhand vorhandener Daten und Statistiken wie 
nachfolgend dargestellt entwickelt. 
 
Vergünstigte Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur: 
In den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur werden Grundsicherungsempfän-
gerinnen und Grundsicherungsempfängern in einigen öffentlichen Einrichtungen oder bei öf-
fentlichen Angeboten Vergünstigungen gewährt (z.B. vergünstigte Nutzungsentgelte beim Be-
such von Freizeiteinrichtungen). Der geldwerte Vorteil, der sich aus diesen vergünstigten 
staatlichen Dienstleistungen ergibt, wird aus den für diese Bereiche im Regelbedarf für eine 
verheiratete erwachsene Person (Regelbedarfsstufe 2) und im jeweiligen Regelbedarf für ein 
Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres (Regelbedarfsstufen 4 bis 6) zur 
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Inanspruchnahme der Dienstleistungen veranschlagten Beträgen sowie einer bei Inanspruch-
nahme dieser Dienstleistungen pauschal angenommenen Vergünstigung von 30 Prozent er-
mittelt. 
 
Bei der Festsetzung der Regelbedarfe zieht der Sozialgesetzgeber eigens zur Festsetzung 
der Regelbedarfe erstellte Sonderauswertungen zu den im 5-Jahres-Turnus erscheinenden 
Einkommens- und Verbrauchsstichproben (EVS) heran. Diese enthalten nicht nur den Ge-
samtbetrag aller regelbedarfsrelevanten Verbrauchsausgaben, sondern weisen die Ver-
brauchsausgaben, die den einzelnen regelbedarfsrelevanten Bereichen – so auch den Berei-
chen Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur – zuzuordnen sind, gesondert aus.  
 
Zur Ermittlung des geldwerten Vorteils, der Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsiche-
rungsempfängern durch die Inanspruchnahme vergünstigter staatlicher Dienstleistungen ent-
steht, wird zunächst ermittelt, wie hoch die in den Regelbedarfen der Regelbedarfsstufe 2 
(verheiratete erwachsene Person) und der Regelbedarfsstufen 4 bis 6 (Kind unter 18 Jahren) 
veranschlagten Beträge für Ausgaben betreffend Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur 
sind. Hierzu werden die Werte der in den Sonderauswertungen ausgewiesenen entsprechen-
den Bedarfspositionen jeweils in das Verhältnis zu den regelbedarfsrelevanten Gesamtver-
brauchsausgaben gesetzt. 
 
Für verheiratete erwachsene Personen wird der errechnete prozentuale Anteil mit dem für das 
Jahr 2022 maßgeblichen Regelbedarf der Regelbedarfsstufe 2 multipliziert, um die im aktuell 
geltenden Regelbedarf zur Verfügung stehenden Beträge zur Inanspruchnahme von Dienst-
leistungen in den Bereichen Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur zu ermitteln. 
 
Bei Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres wird der sich jeweils ergebende prozen-
tuale Anteil an den regelbedarfsrelevanten Gesamtverbrauchsausgaben sodann auf die un-
terschiedlichen Regelbedarfe der Regelbedarfsstufen 4, 5 und 6 angewandt, um zu ermitteln, 
welche Beträge für die Inanspruchnahme von vergünstigten Dienstleistungen im jeweiligen 
Regelbedarfssatz der Regelbedarfsstufen 4 bis 6 im Jahr 2022 zur Verfügung stehen. Da sich 
jeweils drei nach Altersklassen unterschiedliche Beträge (Betrag für die Regelbedarfsstufe 4, 
5 und 6) ergeben, wird entsprechend der Methodik bei den Regelbedarfen zur Sicherung des 
Lebensunterhaltes eine Gewichtung vorgenommen und ein einheitlicher gewichteter monatli-
cher Gesamtbetrag für das Jahr 2022 gebildet.  
 
Bei der Ermittlung des geldwerten Vorteils wird nach stichprobenartigen Prüfungen der Ver-
günstigungskataloge von „Sozial-Pässen“ exemplarisch ausgewählter nordrhein-westfälischer 
Kommunen pauschalierend davon ausgegangen, dass der für die Inanspruchnahme vergüns-
tigter Dienstleistungen zur Verfügung stehende Betrag 70 Prozent des Betrages ausmacht, 
den Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter für sich, ihre Ehepartnerinnen oder Ehe-
partner und ihre Kinder aufwenden müssten, um dieselben Dienstleistungen zu erhalten. Der 
bei verheirateten erwachsenen Personen und Kindern, die Leistungen der Grundsicherung 
beziehen, aufzuwendende Minderbetrag von pauschal 30 Prozent wird als geldwerter Vorteil 
angesetzt.  
 
Zugunsten der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter wird der jeweils für verheira-
tete erwachsene Personen und Kinder ermittelte monatliche Gesamtbetrag vollständig bei der 
Ermittlung des geldwerten Vorteils berücksichtigt, obwohl die im Regelbedarf vorgesehenen 
(Ausgaben-)Beträge für Freizeit, Unterhaltung, Bildung und Kultur tatsächlich nicht nur für An-
gebote des öffentlichen Sektors, sondern in großen Teilen auch für Dienstleistungen der Pri-
vatwirtschaft (z.B. private Schwimmbäder) ausgegeben werden dürften. 
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Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung von Eigenanteilen für Lernmittel: 
Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger werden durch die kommu-
nalen Schulträger regelmäßig von der Pflicht zur Entrichtung von Eigenanteilen im Rahmen 
der Lernmittelfreiheit befreit. Die hierdurch entstehenden geldwerten Vorteile werden unter 
Rückgriff auf die in der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach 
§ 96 Absatz 5 des Schulgesetzes geregelten Beträge ermittelt. Da die Verordnung nach Schul-
formen differierende (Höchst-)Durchschnittsbeträge festsetzt, wird verallgemeinernd ange-
nommen, dass ein Kind bis zur Vollendung des 18. Lebensjahrs durchschnittlich vier Lebens-
jahre in der Primarstufe, sechs Lebensjahre in der Sekundarstufe I und zwei Lebensjahre in 
der Sekundarstufe II verbringt. Der sich so für das Jahr ergebende Betrag wird entsprechend 
der Methodik zur Gewichtung der Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes gewich-
tet und als geldwerter Vorteil berücksichtigt 
 
Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung von Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung: 
Da die für die Kinderbetreuung in Kindertagestätten, der Kindertagespflege und im offenen 
Ganztag zu entrichtenden Elternbeiträge aufgrund der den Trägern der jeweiligen Betreuungs-
angebote eingeräumten Gestaltungsspielräume stark differieren, wird zur Ermittlung der durch 
die Beitragsbefreiung entstehenden geldwerten Vorteile auf die Daten der Einkommens- und 
Verbrauchsstichprobe 2018 (EVS 2018) für das Land Nordrhein-Westfalen zurückgegriffen. 
Diese enthält auch Aussagen zu den (Konsum-)Ausgaben privater Haushalte für Kinderbe-
treuungskosten nach Haushaltsgrößen (Personenanzahl). Aus der Differenz der monatlichen 
Ausgabenbeträge für „Gebühren und Kinderbetreuungskosten“ eines Haushalts mit vier oder 
drei Personen und eines Haushalts mit drei oder zwei Personen ergibt sich jeweils der Betrag, 
der durchschnittlich für die Kinderbetreuung des ersten und des zweiten Kindes aufgewandt 
werden muss. Die so errechneten Beträge werden als geldwerter Vorteil angesetzt. Da sich 
die Beitragserhebung nach der Leistungsfähigkeit und damit nach der Einkommenshöhe (Staf-
felung) der Eltern richtet, werden die Beträge der letzten EVS 2018 für das Jahr 2022, für das 
keine EVS vorliegt, anschließend entsprechend der jeweiligen Nominallohnentwicklung in 
Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben. 
 
Vergünstigte Dienstleistungen im Bereich Verkehr: 
Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfängern werden von den Ver-
kehrsbetrieben sogenannte Sozialtickets vergünstigt zur Verfügung gestellt, die gemäß der 
Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung des Sozialtickets im Öffent-
lichen Personennahverkehr Nordrhein-Westfalen (Richtlinien Sozialticket 2011) aus öffentli-
chen Mitteln gefördert werden. Der geldwerte Vorteil, der sich aus diesen vergünstigten Tickets 
ergibt, wird – entsprechend der Methodik für die Bereiche Freizeit, Unterhaltung, Bildung und 
Kultur – aus den für Verkehr im Regelbedarf veranschlagten Beträgen für eine verheiratete 
erwachsene Person (Regelbedarfsstufe 2) sowie einer bei Inanspruchnahme dieser Dienst-
leistungen pauschal angenommenen Vergünstigung von 30 Prozent ermittelt. 
 
Die Sonderauswertung zur EVS 2018 weist die Verbrauchsausgaben, die auf fremde Ver-
kehrsdienstleistungen entfallen, gesondert aus. Zur Ermittlung des geldwerten Vorteils, der 
Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfängern durch die Inanspruch-
nahme von Sozialtickets entsteht, wird der Wert der in der Sonderauswertung zur EVS ausge-
wiesenen entsprechenden Bedarfspositionen jeweils in das Verhältnis zu den regelbedarfsre-
levanten Gesamtverbrauchsausgaben gesetzt. 
 
Für verheiratete erwachsene Personen wird der errechnete prozentuale Anteil mit dem für das 
Jahr 2022 maßgeblichen Regelbedarf der Regelbedarfsstufe 2 multipliziert, um die im aktuell 
geltenden Regelbedarf zur Verfügung stehenden Betrag zur Inanspruchnahme von Dienstleis-
tungen im Bereich Verkehr zu ermitteln. 
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Befreiung vom Rundfunkbeitrag 
Grundsicherungsempfängerinnen und Grundsicherungsempfänger sind nach dem Rundfunk-
beitragsstaatsvertrag von der Entrichtung des Rundfunkbeitrages befreit. Der sich hieraus er-
gebende geldwerte Vorteil wurde bei der Ermittlung des grundsicherungsrechtlichen Gesamt-
bedarfes anteilig auf die volljährigen Personen des Haushaltes aufgeteilt.  
 
Aus der Summe der zuvor dargestellten und im Einzelnen berücksichtigten geldwerten Vorteile 
wird für das Jahr 2022 ein monatlicher Gesamtbetrag gebildet. Hiernach ergeben für das Jahr 
2022 folgende Beträge:  
 

Gesamtbetrag der geldwerten Vorteile pro Monat 

Vierköpfige Familie Dreiköpfige Familie4 

156,51 Euro 121,66 Euro 

 
b) Ermittlung der Nettoalimentation der vierköpfigen Familie 
Die Jahresnettoalimentation für das Jahr 2022 wird entsprechend der Methodik des Bundes-
verfassungsgerichts (vgl. BVerfG v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18, Rn. 72 ff.) nach folgendem 
Schema berechnet: 

 

Berechnung der Jahresnettoalimentation 

 Jahresbruttobezüge 5 
Jahresgrundgehalt der ersten mit einem Betrag belegten Erfah-
rungsstufe der Besoldungsgruppe A 5 
Amtszulage 
Allgemeine Stellen- oder Strukturzulage 
Regionaler Ergänzungszuschlag 
Familienzuschlag 

- Steuerabzug 
Einkommensteuer 

- Beiträge zur privaten Kranken- und Pflegeversicherung 

+ Erstattungsbetrag für Beiträge zur Krankenversicherung nach 
§ 12a Satz 2 der Beihilfenverordnung NRW 

+ Kindergeld 

= Jahresnettoalimentation 

 
Nach den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wird bei der Berechnung der Jahresbrut-
tobezüge das Endgrundgehalt der niedrigsten mit einem Wert belegten Erfahrungsstufe her-
angezogen. Neben dem Endgrundgehalt werden zudem sämtliche Bezügebestandteile be-
rücksichtigt, die allen Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe gewährt werden (vgl. 
BVerfG, v. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18 Rn. 73 f.). Dies sind in der Besoldungsgruppe A 5 neben 
der Amtszulage, die Strukturzulage, die Familienzuschläge und der regionale Ergänzungszu-
schlag. 
 
 
 

                                                
4 Die Darstellung ist nicht Gegenstand der Mindestalimentationsprüfung, sondern erfolgt nachrichtlich zur Dar-

stellung der Grundlagen für die Neufassung des Familienzuschlages der Stufe 2 ab dem 1. Dezember 2022 sowie 

für den regionalen Ergänzungszuschlag der Stufe 2. 
5 Unter Berücksichtigung unterjähriger Besoldungsanpassungen. 
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Von den Jahresbruttobezügen werden zur Berechnung der Jahresnettobezüge die gesetzli-
chen Lohnsteuerbeträge unter Zugrundelegung der Lohnsteuerklasse 3 abgezogen. Der 
Lohnsteuerabzug erfolgt unter Berücksichtigung des nach dem Bürgerentlastungsgesetz 
Krankenversicherung vom 16. Juli 2009 (BGBl. I S. 1959) steuerlich absetzbaren Anteils der 
Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung (sog. „BEG-Anteil“).  

 
Zur Ermittlung der Jahresnettoalimentation werden nach den Vorgaben des Bundesverfas-
sungsgerichts (vgl. BVerfGv. 4. Mai 2020 – 2 BvL 4/18 –, Rn. 76 f.) auch die Kosten einer die 
Beihilfeleistungen des Dienstherrn ergänzenden Kranken- und Pflegeversicherung in Abzug 
gebracht. Die angesetzten Beiträge für das Jahr 2022 beruhen auf einer Fortschreibung der 
vom Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. mitgeteilten durchschnittlichen Versiche-
rungsbeiträge für eine die Beihilfeleistungen des Dienstherrn ergänzende Krankenversiche-
rung und den durchschnittlichen Beiträgen zur Pflegeversicherung der Jahre 2017 bis 2020 
(30-jährige/r Beamtin/Beamter, Versicherungsbeginn mit 25 Jahren und damit fünf Jahre vor 
Auswertungsjahr, Beihilfe 70 Prozent; 30-jährige/r Partner/in, Versicherungsbeginn mit 25 Jah-
ren und damit fünf Jahre vor Auswertungsjahr, Beihilfe 70 Prozent; sechsjähriges Kind, Versi-
cherungsbeginn fünf Jahre vor Auswertungsjahr, Beihilfe 80 Prozent; zehnjähriges Kind, Ver-
sicherungsbeginn fünf Jahre vor Auswertungsjahr, Beihilfe 80 Prozent). Für die Fortschreibung 
der Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge wurden die durchschnittlichen 
Beitragserhöhungen der jeweils vier vorangegangenen Jahre herangezogen. 

 

Monatliche Beiträge in Euro 

Krankenversicherung Pflegeversicherung6 

Beamter/in, Ehegatte/in je Kind je Elternteil 

256,00 249,00 37,00 24,00 

 
Für die Aufwendungen für die Krankenversicherung wird den Beihilfeberechtigten ein steuer-
freier Zuschuss von monatlich 12,50 Euro gewährt, der ebenfalls bei der Berechnung der Net-
toalimentation berücksichtigt wird.  
 
2. Wahrung des gebotenen Mindestabstandes 
Durch die Gewährung des regionalen Ergänzungszuschlages und die Neustrukturierung und 
Anhebung des Familienzuschlages der Stufen 2 und 3 wird der verfassungsrechtlich gebotene 
Mindestabstand der Nettoalimentation von mindestens 15 Prozent zum grundsicherungsrecht-
lichen Gesamtbedarf, auf Grundlage der oben dargelegten Methodik zur Ermittlung des grund-
sicherungsrechtlichen Gesamtbedarfes und der Nettoalimentation, in der untersten sowie allen 
weiteren Besoldungsgruppen gewahrt.  
 
II. Strukturelle Anpassungen zur Stärkung der Besoldungsstruktur 
Mit diesem Gesetz werden im Hinblick auf die auch künftig steigenden Anforderungen im Zuge 
der Digitalisierung und zum Zwecke der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit folgende Verbes-
serungen der Besoldungsstruktur mit Wirkung zum 1. Januar 2022 vorgenommen:  
 
- Für die Ämter der Besoldungsgruppe A 5 werden die bisherigen Amtszulagen zusammen-

gefasst und betragsmäßig an die bisher höchste Amtszulage der Besoldungsgruppe an-
gepasst. Zudem wird die Amtszulage auf weitere Ämter der Besoldungsgruppe A 5 aus-
geweitet und die betroffenen Beamtinnen und Beamten werden in die entsprechenden 
Ämter übergeleitet (Artikel 3). Zur Erhaltung eines künftigen Beförderungsgewinns wird 
für die Beförderungsämter in der Besoldungsgruppe A 6 ebenfalls eine Amtszulage aus-
gebracht. Zusätzlich erhalten die Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, erstes 
Einstiegsamt eine Strukturzulage. 

                                                
6 Kinder sind in der Pflegeversicherung beitragsfrei.  
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- In der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt wird die Stellenobergrenze für die Beförde-
rungsämter der Besoldungsgruppe A 6 aufgehoben.  

 
- Für die Beamtinnen und Beamten der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt wird die 

bisherige Strukturzulage in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8 erhöht.  
 
- In der Grundbesoldungstabelle der Landesbesoldungsordnung A werden zudem in den 

Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 die Erfahrungsstufen eins und zwei gestrichen. Die be-
troffenen Beamtinnen und Beamten werden in die nächsthöhere mit einem Wert belegte 
Erfahrungsstufe übergeleitet (Artikel 3). 

 
Im Zuge der strukturellen Anpassungen erfolgt weiterhin eine Bereinigung der Landesbesol-
dungsordnung A des Landesbesoldungsgesetzes. 
 
III. Beihilferecht  
Im Bereich des Beihilferechts wird durch dieses Gesetz ab dem Jahr 2022 die beihilferechtli-
che Kostendämpfungspauschale für alle Besoldungsordnungen und -gruppen vollständig ab-
geschafft. Da nach geltendem Recht in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 keine Kosten-
dämpfungspauschale von der Beihilfe einbehalten wird, wird den Beihilfeberechtigten dieser 
Besoldungsgruppen zum Ausgleich ein steuerfreier Zuschuss zur Krankenversicherung in 
Höhe von monatlich 12,50 Euro ab dem 1. Januar 2022 gewährt. 
 
B Im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 (Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1 Buchstaben a) und b): 
Redaktionelle Ergänzung der Inhaltsübersicht. 
 
Zu Nummer 2:  
Mit den Änderungen des § 47 des Landesbesoldungsgesetzes wird den Beamtinnen und Be-
amten der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 7 eine 
das Grundgehalt ergänzende ruhegehaltfähige Strukturzulage gewährt. 
 
Zu Buchstabe a): 
Die Regelungen für die Gewährung der Strukturzulage an Beamtinnen und Beamte der Lauf-
bahngruppe 1, erstes und zweites Einstiegsamt werden neugefasst. Alle Beamtinnen und Be-
amten in der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt sollen künftig auch die Strukturzulage 
erhalten. 
 
Zudem wird die bisher in § 47 Buchstabe a) des Landesbesoldungsgesetzes enthaltene Re-
gelung zum Zwecke der besseren Lesbarkeit und Einheitlichkeit neu formuliert, indem künftig 
nur noch die Besoldungsgruppen der Einstiegsämter genannt werden. Mit der redaktionellen 
Änderung sind keine materiell-rechtlichen Änderungen hinsichtlich der Gewährung der Struk-
turzulage verbunden. 
 
Die Beträge der zu gewährenden Strukturzulage sind – wie bisher – der Anlage 14 zum Lan-
desbesoldungsgesetzes zu entnehmen. 
 
Zu Buchstabe b): 
Redaktionelle Folgeänderung. 
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Zu Nummer 3: 
Durch den neu eingefügten § 71b des Landesbesoldungsgesetzes wird für Beamtinnen, Be-
amte, Richterinnen und Richter für den Zeitraum vom 1. Januar 2022 bis zum 30. November 
2022 ein Anspruch auf Zahlung eines monatlichen regionalen Ergänzungszuschlages nor-
miert.  
 
Absatz 1 regelt die Anspruchsvoraussetzungen und die Grundlagen zur Bemessung der Höhe 
des regionalen Ergänzungszuschlages. Der Anspruch besteht innerhalb des Zeitraums vom 
1. Januar 2022 bis zum 30. November 2022 für Zeiten, in denen der Beamtin, dem Beamten, 
der Richterin oder dem Richter ein Anspruch auf den Familienzuschlag der Stufen 2 oder 3 
nach § 42 des Landesbesoldungsgesetzes oder auf den Unterschiedsbetrag nach § 43 Absatz 
3 des Landesbesoldungsgesetzes für ein oder zwei im Familienzuschlag berücksichtigungs-
fähige Kinder zusteht. Die Höhe des regionalen Ergänzungszuschlages richtet sich neben der 
Stufe des Familienzuschlages, die den Familienverhältnissen der Berechtigten entspricht,  
oder dem entsprechenden Unterschiedsbetrag, nach der Mietenstufe der Gemeinde, in der 
die Anspruchsberechtigten mit ihrem Hauptwohnsitz entsprechend ihrer gesetzlichen Ver-
pflichtung nach dem Bundesmeldegesetz gemeldet sind. Daraus folgt, dass bei Verstößen 
gegen die melderechtlichen Bestimmungen etwaige Überzahlungen nach den allgemeinen 
Bestimmungen zurückgefordert werden können. Die Zuordnung der Gemeinde zu den jewei-
ligen Mietenstufen richtet sich nach der Anlage zur Wohngeldverordnung in der jeweils gelten-
den Fassung. Um den Bezüge zahlenden Stellen die Einrichtung der für die Zahlbarmachung 
des Zuschlages erforderlichen Verfahren zu ermöglichen, erfolgt die Auszahlung der im Zeit-
raum vom 1. Januar 2022 bis 30. November 2022 entstandenen Ansprüche mit den Bezügen 
für den Monat Dezember 2022. 
 
Absatz 2 enthält für die Fälle, in denen die Anspruchsberechtigten nicht mit Hauptwohnsitz im 
Inland gemeldet sind, Auffangtatbestände zur Bestimmung der für die Bemessung der Höhe 
des regionalen Ergänzungszuschlags maßgeblichen Mietenstufe. Nach Satz 1 ist diesen Fäl-
len auf die Mietenstufe abzustellen, der die Gemeinde am dienstlichen Wohnsitz der oder des 
Anspruchsberechtigten im Sinne des § 18 des Landesbesoldungsgesetzes zugeordnet ist. 
Verfügt die oder der Anspruchsberechtigte auch über keinen dienstlichen Wohnsitz im Inland, 
so tritt nach Satz 2 an die Stelle des dienstlichen Wohnsitzes der Dienstsitz der obersten 
Dienstbehörde der oder des Anspruchsberechtigten. Die oberste Dienstbehörde bestimmt sich 
nach § 2 Absatz 1 des Landesbeamtengesetzes. 
 
Absatz 3 regelt, dass für die Bestimmung der Mietenstufe die jeweiligen tatsächlichen Verhält-
nisse am Ersten eines Monats maßgeblich sind. Wechsel des Hauptwohnsitzes, des dienstli-
chen Wohnsitzes, der Wegfall eines inländischen Wohnsitzes sowie die Zuordnung einer Ge-
meinde zu einer anderen Mietenstufe nach dem Ersten eines Monats haben keine Auswirkun-
gen auf die Höhe des regionalen Ergänzungszuschlages des laufenden Monats. Eine Berück-
sichtigung einer nach dem Ersten eines Monats eingetretenen Änderung erfolgt ab dem Fol-
gemonat. 
 
Absatz 4 dient der Verwaltungsvereinfachung bei der Zahlbarmachung des regionalen Ergän-
zungszuschlages in Fällen des mehrfachen Wechsels der für die Bemessung der Höhe maß-
geblichen Mietenstufe. Aufgrund der Regelung des Satzes 1 kann abweichend von den Ab-
sätzen 1 bis 3 eine Festsetzung des regionalen Ergänzungszuschlages auf Grundlage einer 
einheitlichen Mietenstufe für alle Monate des Zeitraums 1. Januar 2022 bis 30. November 2022 
erfolgen, in denen ein Anspruch besteht. Maßgeblich ist hierbei die Mietenstufe im Zeitpunkt 
der Feststellung des Wohnsitzes nach Absatz 1 bis 2 durch die nach § 85 des Landesbesol-
dungsgesetzes zuständige Behörde. Die Vorschrift erfordert für den gesamten Zeitraum nur 
eine einmalige Wohnsitzfeststellung. Satz 2 statuiert aus Gründen der Einzelfallgerechtigkeit 
ein Antragsrecht auf Bestimmung der jeweiligen Mietenstufe in den einzelnen Monaten nach 
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Absatz 3. In diesem Fall hat die Festsetzung des regionalen Ergänzungszuschlages nach den 
Absätzen 1 bis 3 zu erfolgen. Die Antragsstellerin oder der Antragssteller haben die hierfür 
erforderlichen Nachweise beizubringen. 
 
Absatz 5 Satz 1 verpflichtet die Anspruchsberechtigten bei der Feststellung des für die Be-
stimmung der Mietenstufe jeweils maßgeblichen Wohnsitzes mitzuwirken. Satz 2 enthält die 
Ermächtigung der nach § 85 des Landesbesoldungsgesetzes zuständigen Behörden, zum 
Zwecke der Festsetzung des regionalen Ergänzungszuschlages, die für die Feststellung des 
jeweils nach den Absätzen 1 bis 3 maßgeblichen Wohnsitzes erforderlichen Daten bei öffent-
lichen Stellen abzurufen. Durch Satz 5 wird das für Finanzen zuständige Ministerium zur Re-
gelung des Näheren durch Rechtsverordnung ermächtigt. 
 
Zu Nummer 4:  
Mit der Änderung werden die Gliederungseinheiten „Besoldungsgruppe A 5“, „Besoldungs-
gruppe A 6“ und „Besoldungsgruppe A 7“ der Landesbesoldungsordnung A neugefasst. Damit 
werden folgende strukturelle Maßnahmen umgesetzt: 
 
- Ausbringung einer Amtszulage für alle Ämter der Besoldungsgruppe A 5 der Laubahn-

gruppe 1, erstes Einstiegsamt. Zur Gewährleistung eines künftigen Beförderungsgewinns 
wird als Folgeänderung in den betroffenen Beförderungsämtern der Besoldungsgruppe 
A 6 der Laufgruppe 1, erstes Einstiegsamt ebenfalls eine Amtszulage ausgebracht. Durch 
die Änderungen erfolgt keine Schlechterstellung von Beamtinnen und Beamten, die be-
reits eine Amtszulage erhalten.  

 
- Wegfall der Obergrenzen für Beförderungsämter in der Besoldungsgruppe A 6 für die 

Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt. 
 
- Streichung nicht mehr benötigter Ämter in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 (Rechts-

bereinigung). 
 
Die Neufassung der Gliederungseinheit „Besoldungsgruppe A 7“ dient der Harmonisierung der 
Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt. 
 
Zu Nummer 5: 
Durch die Neufassung der Anlage 6 werden in der Grundgehaltstabelle der Landesbesol-
dungsordnung A in den Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 die Erfahrungsstufen eins und zwei 
gestrichen. Die (Einstiegs-)Besoldung der betroffenen Beamtinnen und Beamten erfolgt künf-
tig aus der Erfahrungsstufe drei. 
 
Die Anlage 14 wird entsprechend den besoldungsrechtlichen Änderungen angepasst. Neben 
redaktionellen Anpassungen aufgrund der Änderungen der Landesbesoldungsordnung A im 
Bereich der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 werden künftig die Beträge für die Strukturzulage 
in der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt (ab Besoldungsgruppe A 5 10,00 Euro monat-
lich) und in der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegsamt (in den Besoldungsgruppen A 6 bis 
A 8 80,00 Euro monatlich) neu ausgewiesen. Im Übrigen bleibt die Anlage unverändert. 
 
In der Anlage 16 werden, als Folgeänderung zu der Streichung der Erfahrungsstufen in den 
Besoldungsgruppen A 5 bis A 10, die Beträge der Grundgehaltsspannen angepasst und die 
jeweiligen Schwellenwerte zwischen den einzelnen Stufen der Grundgehaltsspannen aus 
Klarstellungsgründen harmonisiert.  
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Zu Nummer 6: 
In der neu angefügten Anlage 18 des Landesbesoldungsgesetzes werden die Beträge des 
durch dieses Gesetz neu eingeführten regionalen Ergänzungszuschlages ab dem 1. Januar 
2022 ausgewiesen. 
 
Zu Artikel 2 (Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1: 
Redaktionelle Ergänzung der Inhaltsübersicht. 
 
Zu Nummer 2: 
Durch den neu eingefügten § 93c wird auch den Versorgungsberechtigten in Entsprechung 
zum Besoldungsrecht ein regionaler Ergänzungszuschlag im gleichen Maße wie den aktiven 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter zur Gewährleistung der verfassungsmäßigen 
Mindestalimentation gewährt. Abweichend von der besoldungsrechtlichen Regelung wird bei 
Versorgungsempfängerinnen und -empfängern mit Wohnsitz im Ausland für die Bestimmung 
der Höhe des regionalen Ergänzungszuschlages nicht auf den dienstlichen Wohnsitz abge-
stellt, sondern ausschließlich die Gemeinde, in der die oberste Dienstbehörde ihren Sitz hat, 
herangezogen.  
 
Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 1 Nummer 3 verwiesen.  
 
Zu Artikel 3 (Gesetz zur Überleitung von Beamtinnen und Beamten der Besoldungs-
gruppen A 5 bis A 10) 
 
Zu § 1 Überleitung von Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppen A 5 bis A 10 in die 
Einstiegserfahrungsstufen der Grundgehaltstabelle: 
 
Zu Absatz 1: 
Absatz 1 regelt die Überleitung der bislang den – durch Artikel 1 dieses Gesetzes gestrichenen 
– Erfahrungsstufen eins und zwei der Grundgehaltstabelle zugeordneten Beamtinnen und Be-
amten der Besoldungsgruppen A 5 bis A 10. Die Betroffenen werden gesetzlich in die nächste 
mit einem Betrag ausgewiesene Erfahrungsstufe übergeleitet. 
 
Zu Absatz 2: 
Absatz 2 Satz 1 regelt den Beginn des Aufstiegs in den weiteren Erfahrungsstufen nach der 
erfolgten Überleitung. Danach beginnt die Laufzeit in der neuen Erfahrungsstufe von vorn. 
Satz 2 dient der Klarstellung: Der Erfahrungsstufenaufstieg vollzieht sich im Übrigen nach der 
allgemeinen Regelung des § 29 des Landesbesoldungsgesetzes.  
 
Zu Absatz 3:  
Die Überleitung wird entsprechend für betroffene Versorgungsempfängerinnen und -empfän-
ger durchgeführt. 
 
Zu § 2 Überleitung von Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 5 in Ämter der 
Besoldungsgruppe A 5 mit Amtszulage: 
Durch die Vorschrift wird die Ausbringung der einheitlichen Amtszulage für alle Ämter der Be-
soldungsgruppe A 5 statusrechtlich nachvollzogen und die betroffenen Beamtinnen und Be-
amten werden in die Ämter der Besoldungsgruppe A 5 mit Amtszulage übergeleitet und in die 
entsprechenden Planstellen eingewiesen. Eines zusätzlichen Ernennungsakts durch Aushän-
digung einer Urkunde bedarf es aufgrund der gesetzlichen Überleitung nicht. Es genügt die 
Mitteilung über die Einweisung in die Planstelle. 
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Zu § 3 Überleitung von Beamtinnen und Beamten der Besoldungsgruppe A 6 in Ämter der 
Besoldungsgruppe A 6 mit Amtszulage: 
Durch die Vorschrift wird die Ausbringung der einheitlichen Amtszulage für die Beförderungs-
ämter der Besoldungsgruppe A 6 in der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegsamt statusrechtlich 
nachvollzogen und die betroffenen Beamtinnen und Beamten werden in die Ämter der Besol-
dungsgruppe A 6 mit Amtszulage übergeleitet und in die entsprechenden Planstellen einge-
wiesen. Eines zusätzlichen Ernennungsakts durch Aushändigung einer Urkunde bedarf es 
aufgrund der gesetzlichen Überleitung nicht. Es genügt die Mitteilung über die Einweisung in 
die Planstelle. 
 
Zu § 4: 
Die Vorschrift regelt das In- und Außerkrafttreten des Gesetzes. 
 
Zu Artikel 4 (Änderung des Landesbeamtengesetzes) 
 
Mit der Vorschrift wird eine Ermächtigungsgrundlage für das für Finanzen zuständige Ministe-
rium geschaffen, die Zahlung eines monatlichen (steuerfreien) Zuschusses zu den Beiträgen 
für die Krankenversicherung von Beihilfeberechtigten der Besoldungsgruppen A 5 und A 6 
durch Rechtsverordnung zu regeln. Diese dient als Ausgleich für den Wegfall der Kostendämp-
fungspauschale für die Besoldungsgruppen ab A 7 ab dem Kalenderjahr 2022.  
 
Zu Artikel 5 (Änderung der Beihilfenverordnung NRW)  
 
Zu Nummer 1: 
Mit dieser Änderung entfällt die bisherige Kostendämpfungspauschale im Beihilfenrecht ab 
dem Jahr 2022. Da in den Besoldungsgruppen A 5 und A 6 bereits nach bislang geltendem 
Recht keine Kostendämpfungspauschale von der Beihilfe einbehalten wird, soll durch die Zah-
lung eines Zuschusses zur Krankenversicherung in Höhe von monatlich 12,50 Euro ab dem 
1. Januar 2022 der Wegfall der Kostendämpfungspauschale in den übrigen Besoldungsgrup-
pen ausgeglichen werden.  
 
Zu Nummer 2: 
Redaktionelle Folgeänderung. 
 
Zu Nummer 3: 
Es handelt sich um eine Anwendungsregelung zu Artikel 5 Nummer 1 und 2. 
 
Zu Artikel 6 (Weitere Änderung des Landesbesoldungsgesetzes) 
 
Zu Nummer 1: 
Redaktionelle Bereinigung der Inhaltsübersicht. 
 
Zu Nummer 2: 
Durch die Neufassung des § 42 des Landesbesoldungsgesetzes wird der Familienzuschlag 
der Stufen 2 und 3 ab dem 1. Dezember 2022 neu strukturiert und, über die im Entwurf für ein 
Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2022 sowie zur Änderung weiterer 
dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen vorgesehene Anpassung hinaus, 
erhöht. Durch die Neustrukturierung werden Komponenten des regionalen Ergänzungszu-
schlages in den Familienzuschlag überführt und der regionale Ergänzungszuschlag abgelöst. 
 
Absatz 1 regelt die Grundlagen zur Bemessung des Familienzuschlages. Neben den bisheri-
gen Grundlagen zur Bemessung der Höhe des Familienzuschlages richtet sich die Höhe des 
Familienzuschlags der Stufen 2 und 3 künftig zusätzlich nach der Mietenstufe der Gemeinde, 
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in der die Besoldungsempfängerin oder der Besoldungsempfänger mit Hauptwohnsitz ent-
sprechend ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach dem Bundesmeldegesetz gemeldet ist. Dar-
aus folgt, dass bei Verstößen gegen die melderechtlichen Bestimmungen etwaige Überzah-
lungen nach den allgemeinen Bestimmungen zurückgefordert werden können. Die Zuordnung 
der Gemeinde zu einer Mietenstufe richtet sich nach der Anlage 1 der Wohngeldverordnung. 
 
Absatz 2 enthält für die Fälle, in denen die Anspruchsberechtigten nicht mit Hauptwohnsitz im 
Inland gemeldet sind, Auffangtatbestände zur Bestimmung der für die Bemessung der Höhe 
des Familienzuschlags maßgeblichen Mietenstufe. Nach Satz 1 ist diesen Fällen auf die Mie-
tenstufe abzustellen, der die Gemeinde am dienstlichen Wohnsitz der oder des Anspruchsbe-
rechtigten im Sinne des § 18 des Landesbesoldungsgesetzes zugeordnet ist. Verfügt die oder 
Anspruchsberechtigte auch über keinen dienstlichen Wohnsitz im Inland, so tritt nach Satz 2 
an die Stelle des dienstlichen Wohnsitzes der Dienstsitz der obersten Dienstbehörde der oder 
des Anspruchsberechtigten. Die oberste Dienstbehörde bestimmt sich nach § 2 Absatz 1 des 
Landesbeamtengesetzes. 
 
Absatz 3 regelt, dass für die Bestimmung der Mietenstufe die jeweiligen tatsächlichen Verhält-
nisse am Ersten eines Monats maßgeblich sind. Wechsel des Hauptwohnsitzes, des dienstli-
chen Wohnsitzes, das Entstehen oder der Wegfall eines Anspruches auf Auslandsdienstbe-
züge sowie die Zuordnung einer Gemeinde zu einer anderen Mietenstufe nach dem Ersten 
eines Monats haben keine Auswirkungen auf die Höhe des Familienzuschlages des laufenden 
Monats. Eine Berücksichtigung einer nach dem Ersten eines Monats eingetretenen Änderung 
erfolgt ab dem Folgemonat. 
 
Absatz 4 Satz 1 verpflichtet die Anspruchsberechtigten bei der Feststellung des für die Be-
stimmung der Mietenstufe jeweils maßgeblichen Wohnsitzes mitzuwirken. Satz 2 enthält die 
Ermächtigung der nach § 85 des Landesbesoldungsgesetzes zuständigen Behörden, zum 
Zwecke der Festsetzung des Familienzuschlags, die für die Feststellung des jeweils nach den 
Absätzen 1 bis 3 maßgeblichen Wohnsitzes erforderlichen Daten bei öffentlichen Stellen ab-
zurufen. Durch Satz 5 wird das für Finanzen zuständige Ministerium zur Regelung des Nähe-
ren durch Rechtsverordnung ermächtigt. 
 
Zu Nummer 3: 
Nummer 3 hebt den regionalen Ergänzungszuschlag (§ 71b des Landesbesoldungsgesetzes) 
auf.  
 
Zu Nummer 4:  
Die Neufassung der Anlagen 6, 13, 14 und 16 zeichnet die allgemeine Erhöhung der Amtszu-
lagen und Strukturzulage durch das Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbe-
züge 2022 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-
Westfalen um 2,8 Prozent zum 1. Dezember 2022 nach. In der Anlage 6 wird darüber hinaus 
die Neustrukturierung der Familienzuschläge nachvollzogen. 
 
Zu Artikel 7 (Weitere Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes) 
 
Mit der Änderung wird die Neustrukturierung des Familienzuschlages im Besoldungsrecht für 
die Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger nachvollzogen.  
Grundsätzlich sind bei den Versorgungsbezügen aufgrund der dynamischen Rechtsverwei-
sung in § 58 Absatz 1 Satz 1 des Landesbeamtenversorgungsgesetzes die jeweils für aktiven 
Beamtinnen, Beamte, Richterinnen und Richter geltenden Vorschriften des Besoldungsrechts 
für den Familienzuschlag maßgeblich. Die Verweisung bewirkt, dass die Versorgungsberech-
tigten an den Änderungen des Besoldungsrechts, die den Familienzuschlag betreffen, auto-
matisch teilnehmen. 
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Da durch die dynamische Verweisung des § 58 Absatz 1 des Landesbeamtenversorgungsge-
setzes die besoldungsrechtlichen Neuregelungen entsprechend für Versorgungsempfängerin-
nen und Versorgungsempfänger gelten, sind im Versorgungsbereich darüber hinaus nur noch 
die von der Verweisung abweichenden oder ergänzenden Regelungen aufzunehmen. Abwei-
chend von der besoldungsrechtlichen Regelung wird bei Versorgungsempfängerinnen und -
empfängern mit Wohnsitz im Ausland für die Bestimmung der Höhe des regionalen Ergän-
zungszuschlags nicht auf den dienstlichen Wohnsitz abgestellt, sondern ausschließlich die 
Gemeinde herangezogen, in der die oberste Dienstbehörde ihren Sitz hat. 
 
Im Übrigen wird auf die Begründung zu Artikel 6 verwiesen. 
 
Zu Artikel 8 (Inkrafttreten) 
 
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes. 
 
Die Regelungen dieses Gesetzes treten grundsätzlich mit Wirkung zum 1. Januar 2022 in 
Kraft. Ausgenommen hiervon sind die Regelungen zur Neustrukturierung des Familienzu-
schlages und zur Nachzeichnung der Bezügeanpassung, die zum 1. Dezember 2022 in Kraft 
treten, sowie die Regelungen zur Streichung des regionalen Ergänzungszuschlages, die mit 
Wirkung zum 1. Januar 2023 in Kraft treten. 
 
 
 


